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Allgemeine Chronik

Bildung, Kultur und Medien

Kultur, Sprache, Kirchen

Kultur, Sprache, Kirchen

Jahresrückblick 2019: Kultur, Sprache, Kirchen

2019 war hinsichtlich der Kultur-, Sprach- und Kirchenpolitik vergleichsweise ein eher
moderater Jahrgang, sowohl im Vergleich zu anderen Politikbereichen, als auch im
direkten Vergleich zu den Vorjahren. Eine APS-Zeitungsanalyse zeigt auf, dass alle drei
Politikbereiche von einem rückläufigen Trend betroffen sind, wobei sich dieser
besonders in der Medienberichterstattung zur Kirchen- und Religionspolitik am
stärksten zeigt – hier hat sich der Anteil themenspezifischer Artikel seit 2016 nahezu
halbiert. Im Jahresverlauf wurden über die drei Themenbereiche betrachtet
unterschiedliche Entwicklungen ersichtlich: Während die Sprachthemen auf nationaler
Ebene offensichtlich im Allgemeinen wenig Beachtung fanden, wurden
kirchenpolitische Themen besonders Anfangs und Ende Jahr stark diskutiert und fielen
dann dem obligaten «Sommerloch» zum Opfer. Die Kulturpolitik hingegen sah sich mit
einem regelrechten «Sommerhoch» konfrontiert, nachdem es ab März 2019 eher ruhig
geworden war. 

Das Hauptaugenmerk der Parlamentarierinnen und Parlamentarier lag 2019 hinsichtlich
der kulturpolitischen Entwicklungen mit Sicherheit auf der Revision des Schweizer
Urheberrechts. Nach rund 7-jähriger Vorarbeit und einer vom Ständerat im Frühjahr
2019 zwecks Sondierung der Lage des europäischen Urheberrechts auferlegten
Rückweisung, wurden im Sommer schliesslich die Weichen gestellt und das
Gesamtpaket im Herbst gebündelt. Da die angestrebte Revision Einfluss auf
verschiedene Bereiche hat, blieben die negativen Reaktionen indes nicht aus; deshalb
ist es auch wenig erstaunlich, dass kurz nach der Schlussabstimmung bereits das
Referendum ergriffen wurde. Ob die URG-Revision effektiv gelungen ist, wird sich Mitte
Januar 2020 zeigen, wenn die Referendumsfrist abgelaufen ist.
Die Ratifizierungen internationaler Abkommen wie des Übereinkommens über den
Schutz des Unterwasser-Kulturerbes und des Rahmenübereinkommens des Europarats
über den Wert des Kulturerbes standen hingegen ausser Diskussion. 
Ein anderer Fokus wurde im Kulturjahr 2019 wiederum auf die Kulturförderung gelegt.
Im Frühjahr wurde die Kulturbotschaft 2021–2024 in die Vernehmlassung geschickt und
bis im September zur Stellungnahme freigegeben. Der Ergebnisbericht lag Ende Jahr
zwar noch nicht vor, jedoch geben die im Verlauf des Jahres gefällten Entscheide zu
diversen Vorstössen mit Referenz auf die Kulturbotschaft (Kulturabgeltung an die Stadt
Bern, Einführung eines schweizerischen Jugendkulturgutscheins, Auswirkungen der
Urbanisierung auf die Kulturförderung, Aufgabenteilung zwischen SBFI und BAK,
Erhöhung des Kredits für die Förderung des Sprachaustausches) einen ersten Hinweis
auf mögliche Herausforderungen hinsichtlich der weiteren Beratungen . 
Auch im Bereich Heimatschutz und Denkmalpflege blieben die Institutionen nicht
untätig. So wurde eine Motion Regazzi (cvp, TI; Mo. 17.4308), die eine Anpassung der
Bewertungskriterien für die ISOS-Aufnahme verlangte, stillschweigend angenommen
und die Vernehmlassungsergebnisse zur Totalrevision des VISOS vielen mehrheitlich
positiv aus, was auf ein Inkrafttreten der revidierten Verordnung auf den 1. Januar 2020
hindeutete.
In der ausserparlamentarischen Debatte fand das Fête de Vignerons, das drei Jahre
nach seiner Aufnahme ins UNESCO Weltkulturerbe und 20 Jahre nach der letzten
Austragung neuerlich in Vevey (VD) stattfand, grosse Beachtung – leider aufgrund der
finanziellen Bruchlandung nicht nur positive. Ein wiederkehrendes Thema war 2019
auch die Raubkunst, wobei der Fokus in diesem Jahr auf den afrikanischen Kontinent
und die im Kontext der Kolonialisierung erbeuteten Schätze gerichtet wurde. Auch das
Volk der Fahrenden war 2019 insbesondere in den Kantonen ein Thema, da sich die
Frage der Durchgangsplätze nicht nur im Kanton Bern aufgetan hatte.

Im Bereich der Sprachpolitik standen in diesem Jahr die Mehrsprachigkeit und damit
zusammenhängend die Förderung des Austausches zwischen den
Sprachgemeinschaften sowie der Erhalt des Rätoromanischen im Fokus. So forderte
eine Motion Bourgeois (fdp, FR; Mo. 17.3654), dass öffentliche Ausschreibungen des
Bundes künftig in den wichtigsten Landessprachen zu erfolgen hätten, und eine Motion
Gmür-Schönenberger (cvp, LU; Mo. 18.4156), dass TV-Produktionen nicht mehr

BERICHT
DATUM: 31.12.2019
MELIKE GÖKCE
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synchronisiert, sondern sowohl Eigenproduktionen in den Landessprachen, als auch
englischsprachige Produktionen in der Originalsprache ausgestrahlt und lediglich noch
untertitelt werden sollen. 
Mit dem Begehen der 100-Jahr-Feier der Lia Rumantscha wurden indes Bestrebungen
aufgezeigt, das Rätoromanische wieder mehr aufs Parkett zu bringen und insbesondere
auch einem Publikum ausserhalb des Bergkantons ins Gedächtnis zu rufen. Nicht
zuletzt seit einem im Frühjahr erschienene Bericht des ZDA war deutlich geworden,
dass es für das Rätoromanische in der Schweiz fünf vor zwölf geschlagen hat. 

In Bezug auf kirchen- und religionspolitische Themen stand in diesem Jahr die SVP mit
ihren islamkritischen Parolen auf prominentem Parkett. Mit ihrem Vorstoss zur
Bekämpfung der Ausbreitung eines radikalen Islams war sie im Parlament zwar
gescheitert, generierte aber mit den daraus resultierenden Wahlplakaten des der SVP
nahestehenden Egerkinger-Komitees im Vorfeld der eidgenössischen Wahlen 2019 ein
grosses Medienecho. Auch die Motion Wobmann (svp, SO; Mo. 17.3583), die ein Verbot
der Verteilaktion «Lies!» zum Ziel hatte, scheiterte – nach einer rund 1.5-jährigen
Sistierung – am Ständerat. Wie eine bereits im Sommer veröffentlichte Studie aufzeigte,
nahm die SVP auch in den Kantonen eine dominante Rolle in der Religionsdebatte ein.
So war es nur wenig erstaunlich, dass die Anfangs Jahr neuerlich aufkommende Frage,
ob man als guter Christ noch die SVP wählen dürfe, wieder zu diskutieren gab; nicht
zuletzt, weil damit auch verschiedentliche Kirchenaustritte – nebst den ohnehin
zunehmenden Kirchenaustritten – von SVP-Politikerinnen und -Politikern einhergingen,
welche sich lieber dem Churer Bischof Huonder zuwenden wollten. Dieser seinerseits
wurde schliesslich nach zweijährigem Aufschub zu Pfingsten Abberufen, nutzte die Zeit
bis dahin aber für einen Rundumschlag gegen die Landeskirchen und stellte sich noch
immer quer zu den Missbrauchsvorwürfen in der Kirche.
Wie sich die Kirche zum Staat verhalten soll und in welchem Masse sich Theologen in
die politische Debatte einbringen dürfen, wurde seit Anfang Jahr im Rahmen eines von
Gerhard Pfister (cvp, ZG) neu gegründeten Think-Tanks «Kirche/Politik» erläutert.
Eine für viele eher überraschende Kunde kam im Herbst von Seiten der reformierten
Kirchen: Diese hatten sich nach langen Diskussionen für die «Ehe für alle»
ausgesprochen, wobei sie im Wissen um die konservativen Kräfte innerhalb der
Glaubensgemeinschaft die Gewissensfreiheit der Pfarrpersonen gewährleisten wollten.
Unerfreulich waren 2019 die Meldungen über die Rückkehr und rasche Zunahme des
Antisemitismus in der Schweiz.

Die 2019 im Vorfeld des angekündigten Frauenstreiks virulent diskutierte
Genderthematik fand ihren Einzug auch im Bereich der Kultur, Sprache und Kirche. So
wurden Frauen, und spezifisch ihr Schaffen und ihre Stellung in der Kunst und Kultur,
wesentlich stärker thematisiert als in den vergangenen Jahren. Auch die Diskussion um
gendergerechte Sprache wurde in diesem Jahr wieder virulenter aufgegriffen.
Besonders überraschend kam auch die Ankündigung der Kirchenfrauen, sich am
diesjährigen Frauenstreik zu beteiligen, um ein Zeichen gegen die männliche Dominanz
innerhalb der Institution zu setzen. 1

Sprachen

Die Spannungen zwischen den verschiedenen Sprachgruppen der Schweiz haben sich
nach Ansicht der Stiftung für Eidgenössische Zusammenarbeit entgegen
anderslautenden Auffassungen in der letzten Zeit nicht verschärft. Gewachsen ist
demnach vielmehr die Sensibilität der Betroffenen für diese Problematik. Ausdruck
davon war die in der Westschweiz zum Teil heftige Kritik am Beschluss des Bundesrats,
im Dezember 1985 am Vorbereitungstreffen für die Ministerkonferenz der
französischsprachigen Länder in Paris nicht teilzunehmen. Aufgrund einer breiten
Strömung in der Westschweiz und befürwortenden Stellungnahmen von vier
Kantonsregierungen (Waadt, Wallis, Genf, Jura) beschloss schliesslich die
Landesregierung im Sinne eines Kompromisses, am Frankophoniegipfel mit einem
Beobachter im Range eines Staatssekretärs teilzunehmen. Sie begründete diesen
Entscheid mit dem Hinweis, dass sie spachliche Kriterien als Faktoren der
schweizerischen Aussenpolitik seit jeher abgelehnt habe. Selbst die Westschweiz war in
dieser Frage nicht geschlossen. Die Forderung nach einer Teilnahme wurde auch als
Angst vor einem Abgleiten der Romandie in eine Randposition angesichts des
generellen Vormarsches der Deutschschweizer Dialekte und des Englischen
interpretiert. 2

INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN
DATUM: 31.12.1986
CHRISTIAN MOSER
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Massnahmen zur Förderung und Stärkung sprachlicher Minderheiten stossen in der
Regel weder beim Bundesrat noch in der Bundesversammlung auf grosse Widerstände,
da hier das entsprechende Problembewusstsein vorhanden ist. Mit umso grösserer
Spannung erwartete man nun 1988 das Resultat der Volksabstimmung über die
Vorverlegung des Fremdsprachenunterrichts auf das fünfte Schuljahr, welche im
bevölkerungsreichsten Kanton Zürich durchgeführt wurde. Wenn auch nicht der
Französischunterricht an sich, sondern lediglich der Zeitpunkt für dessen Erteilung zur
Diskussion stand, reagierte insbesondere die Westschweiz empfindlich auf das
Volksbegehren. In Genf wurde – als Drohgebärde – eine Initiative angekündigt, welche
im Sprachunterricht die Begünstigung des Englischen zulasten des Deutschen
verlangte, und im jurassischen Kantonsparlament zielte ein Vorstoss auf die Sistierung
des Deutschunterrichts an den Primarschulen, solange die Deutschschweizer Kantone
das «Frühfranzösisch» nicht einführten. Tatsächlich betrachteten auch die zögernden
deutschschweizerischen Kantone die Zürcher Abstimmung als Signal, und mit
entsprechender Erleichterung wurde denn auch allenthalben die deutliche Ablehnung
der Initiative, welche eine Zustimmung zum Anliegen bedeutete, aufgenommen. Auch
der Kanton Thurgau lehnte im Herbst eine analoge Initiative ab. 3

KANTONALE POLITIK
DATUM: 23.10.1988
LUZIUS MEYER

Der Beschluss des Bundesrates, die Schweiz solle vollberechtigt und nicht nur mit
Beobachterstatusam dritten Frankophoniegipfel in Dakar teilnehmen, wurde in der
Romandie mit Genugtuung aufgenommen, in die sich allerdings auch leichte Bitterkeit
mischte, da es der Bundesrat nicht für nötig hielt, zumindest ihren
französischsprachigen Aussenminister an das von Staats- und Regierungschefs
besuchte Treffen zu delegieren. Die Landesregierung hatte eine vollberechtigte
Teilnahme an den ersten beiden Gipfeln von Paris (1986) und Quebec (1987) aus
Gründen der Neutralität abgelehnt. Ganz wich der Bundesrat allerdings auch jetzt nicht
von seiner bisherigen Haltung ab: Die Schweizer Delegation unter der Leitung von EDA-
Staatssekretär Jacobi brachte gleich zu Beginn des Gipfeltreffens einen Vorbehalt an
und erklärte, dass sich die Schweiz an allfällige politische Resolutionen nicht
gebunden fühle, wenn sie den aussenpolitischen Grundsätzen unseres Landes
widersprächen. 4

INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN
DATUM: 27.05.1989
MARIANNE BENTELI

Um einen Minderheitenstreit mit umgekehrten Vorzeichen ging es im Kanton Freiburg.
Seit mehr als einem Vierteljahrhundert kämpfen die Deutschfreiburger – rund ein
Drittel der Kantonsbevölkerung – um ihre sprachliche Gleichberechtigung. Sieben
Jahre nach Entgegennahme einer entsprechenden Motion Jutzet (sp) präsentierte der
Freiburger Staatsrat nun seine Vorstellungen über das künftige Zusammenleben der
beiden Sprachen und löste damit fast einen Sprachenkrieg aus: Er trat nämlich nicht
nur für die sprachliche Gleichberechtigung ein, er wollte auch ganze Gegenden zu
«gemischten Gebieten» erklären, wie dies faktisch in den Städten Freiburg und
Murten bereits der Fall ist. Diese Durchlöcherung des Territorialitätsprinzips erregte
den geballten Zorn der Romands weit über die Kantonsgrenzen hinaus, weil sich diese
«poches mixtes» alle im traditionell französischsprachigen Kantonsteil befänden und
damit der wirtschaftlich bedingten «germanisation rampante» noch zusätzlich
Vorschub geleistet würde. Genauso erbittert hatte die welsche Mehrheit einige Monate
zuvor den Wunsch der Deutschfreiburger bekämpft, am Gericht des Saanebezirks eine
deutschsprachige Abteilung einzurichten. 5

KANTONALE POLITIK
DATUM: 30.11.1989
MARIANNE BENTELI

Was die Regierung des Kantons Freiburg in siebenjähriger Arbeit nicht erreichte,
nämlich einen konsensfähigen neuen Sprachenartikel vorzulegen, welcher die
deutschsprachigen Freiburgerinnen und Freiburger auf Verfassungsebene den
Welschen gleichstellen sollte ohne deshalb die Romands zu benachteiligen, gelang der
vorberatenden Parlamentskommission in nur vier Sitzungen. Sie übernahm den
eigentlich unbestrittenen Grundsatz der Gleichberechtigung der beiden Sprachen,
krempelte ansonsten aber den Entwurf der Exekutive völlig um. Insbesondere
verzichtete sie definitiv auf den vor allem von den Romands heftig bekämpften Begriff
der gemischtsprachigen Gebiete und schrieb das Territorialitätsprinzip in der
Verfassung fest. Um diesem recht starren Prinzip etwas von seiner Härte zu nehmen,
ergänzte sie es mit dem Auftrag an den Staat, das Verständnis zwischen den
Sprachregionen zu fördern. 6

KANTONALE POLITIK
DATUM: 24.09.1990
MARIANNE BENTELI
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Der Bundesrat beschloss, zwei Sprachprojekte des Frankophonie-Gipfels mit 350'000
Fr. zu unterstützen. Beim einen handelt es sich um die Schaffung eines Inventars der
Sprachtechnologie, welches alle Tätigkeiten und Möglichkeiten der Wissenschaft und
Industrie im Bereich der elektronischen Sprachverarbeitung erfassen möchte. Beim
anderen geht es um den Aufbau einer internationalen Datenbank der französischen
Sprache, die den gesamten Sprachgebrauch in den französischsprechenden Ländern
dokumentieren soll. Eine Schweizer Delegation nahm anfangs November an der
Kulturministerkonferenz frankophoner Länder im belgischen Lüttich teil. Dabei wurden
Themen behandelt, welche der letztjährige Frankophonie-Gipfel in Dakar als prioritär
bezeichnet hatte. Zur Sprache kamen dabei namentlich die Probleme, die sich in der
heute hochtechnisierten Welt durch die Produktion und Zirkulation kultureller Güter
ergeben. Abgeklärt wurden ausserdem die Bedingungen für den Aufbau eines
gemeinsamen Marktes im Kulturbereich. 7

VERORDNUNG / EINFACHER
BUNDESBESCHLUSS
DATUM: 19.10.1990
MARIANNE BENTELI

Freiburg musste aber auch einsehen, dass Zweisprachigkeit nicht nur kulturell
bereichernd ist, sondern auch finanziell aufwendig. Die jährlichen Mehrausgaben in der
Verwaltung, dem Schulwesen und der Kulturförderung wurden auf acht bis zwölf Mio Fr.
beziffert. Entgegen dem Willen des Staatsrates, welcher auf das kantonale Privileg der
Schul- und Kulturhoheit hinwies und Förderungsmassnahmen im Rahmen des
revidierten Sprachenartikels der Bundesverfassung in Aussicht stellte, verpflichtete der
Grosse Rat die Regierung nahezu einstimmig dazu, in Bern eine Standesinitiative mit
der Forderung nach Subventionen einzureichen. 8

STANDESINITIATIVE
DATUM: 21.11.1990
MARIANNE BENTELI

Der neue Sprachenartikel wurde daraufhin vom Grossen Rat einstimmig verabschiedet
und in der Volksabstimmung mit überwältigendem Mehr (83,7% Ja-Stimmen)
angenommen. Das damit erstmals in einer Kantonsverfassung explizit festgehaltene
Territorialitätsprinzip zeigte aber schon bald darauf seine Tücken. Zu einem ersten
Eklat kam es, als der Oberamtmann (Regierungsstatthalter) des Saane-Bezirks aufgrund
des neuen Verfassungsartikels entschied, die Gemeinde Marly dürfe den
deutschsprachigen Kindern den Schulbesuch in ihrer Muttersprache in der nahen Stadt
Freiburg nicht weiter finanzieren.

Daraufhin wurden Rekurse beim Staatsrat eingereicht – auch von Marly wegen
Verletzung der Gemeindeautonomie –, und es entbrannte eine heftige Polemik in der
Regionalpresse. Auf das Territorialitätsprinzip beriefen sich auch die beiden Staatsräte
Morel und Clerc, als sie, zusammen mit einem französischsprachigen Kantonsrichter die
Wahl zweier deutschsprachiger Laienrichter ans Gericht des Saane-Bezirks öffentlich
anprangerten. 9

KANTONALE POLITIK
DATUM: 30.12.1990
MARIANNE BENTELI

In der letzten Zeit habe sich eine spürbar wachsende Gleichgültigkeit gegenüber der in
der Schweizer Geschichte und Kultur verankerten Viersprachigkeit unseres Landes
abgezeichnet, hielt der Bundesrat in seiner – gleichentags in allen vier Landessprachen
publizierten – Botschaft zur Revision des Sprachenartikels in der Bundesverfassung
(Art. 116 BV) fest, wobei die sprachlichen Minderheiten besonders betroffen seien.
Deshalb soll der Bund inskünftig die Kantone bei ihren Bemühungen zur Erhaltung und
Förderung der Landessprachen vermehrt unterstützen und in seinem eigenen
Zuständigkeitsbereich für eine Verbesserung der zwischensprachlichen Verständigung
sorgen. 

Mit der Sprachenfreiheit soll ein besonders wichtiges, persönlichkeitsnahes Grundrecht
explizit in die Verfassung Eingang finden. Gleichzeitig wird der Grundsatz der
Viersprachigkeit der Schweiz verankert. Amtssprachen des Bundes bleiben weiterhin
das Deutsche, das Französische und das Italienische. Im Verkehr zwischen dem Bund
und rätoromanischen Bürgerinnen und Bürgern sowie Institutionen soll jedoch auch
das Rätoromanische als Amtssprache gelten. 

Der revidierte Verfassungsartikel führt ein differenziertes Territorialitätsprinzip ein.
Der Sprachgebietsgrundsatz soll nicht für alle Kantone und Sprachsituationen die
gleiche Bedeutung haben; vielmehr soll auf die Bedrohung einer Sprache abgestellt
werden: Je stärker eine Sprache gefährdet erscheint, desto grösser sei das öffentliche
Interesse an Massnahmen zu ihrer Erhaltung und desto eher rechtfertigten sich
Eingriffe in die Sprachenfreiheit, meinte die Landesregierung. Die Kantone sollen
deshalb verpflichtet werden, unter Umständen sogar einschneidende Massnahmen zu

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 04.03.1991
MARIANNE BENTELI
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treffen, um sicherzustellen, dass sich die bedrängten Sprachen in jenen Gebieten
halten können, in denen sie heute gesprochen oder geschrieben werden. 

Damit die Verständigungsfähigkeit und -bereitschaft zwischen den
Sprachgemeinschaften erhalten bleiben und sich weiterentwickeln können, sollen in
allen Landesteilen neben der Erhaltung und Förderung der jeweiligen Gebietssprache
auch die anderen Landessprachen gepflegt werden. Damit sei, schrieb der Bundesrat,
vor allem der Fremdsprachenunterricht in den kantonalen Bildungssystemen – vom
Vorschulunterricht bis zur Erwachsenenbildung – angesprochen. 10

Die vorberatende Kommission des Ständerates sprach sich gegen einen
Rückweisungsantrag und für Eintreten auf den neuen Sprachenartikel aus. Sie begrüsste
eine Revision des Verfassungsartikels als Basis für eine neue Sprachenpolitik und gab
ihrer Hoffnung Ausdruck, dass damit das Bewusstsein, dass die Mehrsprachigkeit eine
Stärke der Schweiz darstelle, erneuert werde. In den Diskussionen wurde aber auch die
Befürchtung laut, dass mit der Verfassungsrevision mehr Probleme aufgeworfen als
gelöst würden. Strittigster Punkt war und bleibt das Territorialitätsprinzip. Dessen
verfassungsmässige Verankerung scheint vor allem den Vertretern der welschen
Kantone unerlässlich, da sie mit allen Mitteln einer weiteren Germanisierung der
gemischtsprachigen Gebiete entgegenwirken möchten. Stimmen aus der
Deutschschweiz – aber auch aus dem Tessin – wenden dagegen ein, eine allzu starre
Handhabung des Territorialitätsprinzips könnte den Sprachfrieden eher gefährden.
Einig war sich die Kommission darin, dass die Zuständigkeit für den sprachlichen
Bereich in erster Linie bei den Kantonen liegen muss. So soll zum Beispiel der Kanton
Graubünden darüber entscheiden, welches Rätoromanisch – das "Rumantsch grischun"
oder eines der historisch gewachsenen Idiome – offizielle Amtssprache wird. 11

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 17.10.1991
MARIANNE BENTELI

Der Kanton Bern reichte eine Standesinitiative ein, welche die Bundesbehörden
auffordert, den mehrsprachigen Kantonen für die besonderen Leistungen zur
Erhaltung und Förderung ihrer Sprachenvielfalt eine Unterstützung des Bundes zu
gewähren. 

Vgl. Standesinitiative Freiburg 1990. 12

STANDESINITIATIVE
DATUM: 06.11.1991
MARIANNE BENTELI

Der Umstand, dass Bundesrat Felber die Schweizer Delegation am vierten
Frankophonie-Gipfel in Paris anführte, zeigte, dass sich das Misstrauen der Regierung
gegen diese von Staatspräsident Mitterrand ins Leben gerufene Initiative weitgehend
gelegt hat. Getreu ihrer bisherigen Linie verlangte die Schweiz aber klarere Grundsätze
für die Definition der frankophonen Länder und wünschte eine Begrenzung auf den
linguistischen Auftrag. Auch zeigte sie sich wenig erfreut über den Entscheid des
Gipfels, die Institutionalisierung der Frankophonie, die sie der politischen
Implikationen wegen möglichst gering halten möchte, durch ein permanentes Komitee
und eine Ministerkonferenz verstärken zu wollen. 13

INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN
DATUM: 19.11.1991
MARIANNE BENTELI

Die Annahme des neuen Sprachenartikels in der Freiburger Staatsverfassung, mit dem
das Deutsche dem Französischen gleichgestellt wird, hat nicht zum Sprachfrieden
geführt, ganz im Gegenteil. Besonders im Saane-Bezirk mit seinen vielen
gemischtsprachigen Gemeinden war die Anwendung des seit dem Vorjahr in der
Verfassung festgeschriebenen Territorialitätsprinzips Anlass für mehrere Beschwerden
und parlamentarische Vorstösse mit dem Ziel, entweder auf gesetzlichem Weg die
Gemeinden linguistisch klar zu definieren oder doch noch gemischtsprachige Gebiete
einzuführen. Mit dem Entscheid der Kantonsregierung, im Fall der Freiburger
Vorortsgemeinde Marly das Prinzip der Gemeindehoheit über jenes der Territorialität
zu stellen und den Schulbesuch der deutschsprachigen Kinder weiterhin in Freiburg zu
gestatten, wurde die Kontroverse kurz vor Jahresende erneut angeheizt. Die
ursprünglichen Beschwerdeführer beschlossen, diesen staatsrätlichen Entscheid beim
Bundesgericht anzufechten. 14

KANTONALE POLITIK
DATUM: 30.12.1991
MARIANNE BENTELI
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Im Kanton Freiburg eskalierte der Sprachenstreit weiter und wird nun auch das
Bundesgericht beschäftigen. Ende 1991 hatte der Staatsrat (Exekutive) in seiner
Stellungnahme zu einer Beschwerde befunden, die Gemeinde Marly dürfe weiterhin
deutschsprachigen Kindern den Schulbesuch in ihrer Muttersprache in der
Kantonshauptstadt finanzieren. Marly, welches an der Sprachgrenze, aber im
französischen Sprachraum liegt und mit 23% der Einwohner eine bedeutende
deutschsprachige Minderheit aufweist, hatte diese Regelung vor über 20 Jahren
eingeführt, um den dort ansässigen deutschsprachigen Angestellten eines Zweigwerkes
von Ciba-Geigy entgegenzukommen. Gemäss dem Staatsrat verstösst dies aufgrund der
Gemeindeautonomie und des Schulgesetzes nicht gegen das seit zwei Jahren in der
Kantonsverfassung verankerte Territorialitätsprinzip. Mit Unterstützung der lokalen SP-
Sektion beschloss die Beschwerdeführerin, diesen Entscheid des Staatsrates an das
Bundesgericht weiterzuziehen. 

Gesamtkantonal zeigten sich die Sozialdemokraten jedoch uneins: im Kantonsrat wurde
sowohl eine SP-Motion für eine klare sprachliche Zuordnung aller freiburgischen
Gemeinden (mit Ausnahme von Freiburg und Murten) wie auch eine auf Einführung von
gemischtsprachigen Gebieten eingereicht. Beide Motionen wurden auf Wunsch der
Regierung nur als Postulate angenommen. 15

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 09.01.1992
MARIANNE BENTELI

Der Berner Grosse Rat bewilligte mit klarem Mehr jedoch mit zahlreichen Enthaltungen
einen Kredit von 570'000 Fr. für das Forschungsprojekt "Mehrsprachigkeit im Kanton
Bern". Die Studie soll dem Kanton Erkenntnisse zu seiner kulturellen Identität bringen
und ihm helfen, seine traditionelle Brückenfunktion zwischen den Sprachgebieten
wahrzunehmen. 16

KANTONALE POLITIK
DATUM: 20.01.1992
MARIANNE BENTELI

Gemäss den Ergebnissen der Pädagogischen Rekrutenprüfung 1985 ist für die jungen
Deutschschweizer der Dialekt ein überaus wichtiges Identitätsmerkmal. Sie grenzen
sich damit von den anderen Deutschsprachigen in Deutschland und Osterreich ab, was
die Romands — entgegen einer vorherrschenden Auffassung — nicht stört, da sie die
Spannungen zwischen deutscher und welscher Schweiz als nicht mundartbedingt
empfinden. Während die Antworten der befragten jungen Deutschschweizer eine
bereits früher beobachtete Tendenz bestätigten und kaum Neues brachten,
überraschten jene der Romands. Ihre Einstellung zur deutschschweizerischen
Sprachsituation ist offenbar viel sachlicher als gemeinhin angenommen. Eine Mehrheit
vertrat die Meinung, von einer hohen Sprachenbarriere könne nicht die Rede sein,
wenn sich ein Romand in der deutschen Schweiz niederlasse. Gemäss den mit der
Auswertung beauftragten Wissenschaftern ist nicht die Mundartwelle schuld am
"malaise" zwischen Deutschschweiz und Romandie, sondern die Angst vor einer
alemannischen Dominanz namentlich in der Wirtschaft. 17

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 11.02.1992
MARIANNE BENTELI

Die schweizerische Gruppe der Internationalen Versammlung der Parlamentarier
französischer Sprache (AIPLF) legte erstmals ihren Tätigkeitsbericht vor. Diese
Delegation war 1989 aufgrund einer parlamentarischen Initiative des damaligen
Nationalrates de Chastonay (cvp, VS) gebildet worden. Ursprünglich von Nationalrat
Guy-Olivier Segond (fdp, GE) angeführt, wird die Gruppe seit 1990 von Ständerat Jean-
François Roth (cvp, JU) präsidiert. Beide Räte nahmen zustimmend vom Bericht
Kenntnis. 18

BERICHT
DATUM: 19.06.1992
MARIANNE BENTELI

Um die Mehrausgaben, die ihnen aus der Zweisprachigkeit entstehen, wenigstens
teilweise abzugelten, reichten die Kantone Freiburg und Wallis je eine entsprechende
Standesinitiative ein. Sie schlossen sich damit dem ebenfalls zweisprachigen Kanton
Bern an, welcher bereits im Vorjahr einen analogen Vorstoss eingereicht hatte. 19

STANDESINITIATIVE
DATUM: 17.09.1992
MARIANNE BENTELI
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Eine vom Universitären Forschungszentrum für Mehrsprachigkeit der Universität Bern
durchgeführte Umfrage unter Politikerinnen und Politikern in den zweisprachigen
Kantonen Bern und Wallis ergab erste Anhaltspunkte über das Verhältnis zwischen den
Sprachgruppen. Grundsätzlich äusserten sich die Befragten positiv zur
Zweisprachigkeit: Das Beherrschen beider Sprachen wurde als Vorteil angesehen und
das Zusammenleben in beiden Kantonen von der Mehrheit als zufriedenstellend bis gut
bezeichnet. 20

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 25.09.1992
MARIANNE BENTELI

Die kleine Kammer, welche den revidierten Sprachenartikel (Art. 116 BV) als Erstrat
behandelte, trug den Befürchtungen der Romands — vor allem auf Druck von Ständerat
Cavadini (lp, NE) — dennoch weitgehend Rechnung. Der Passus, der gemäss
bundesrätlichem Vorschlag die individuelle Sprachenfreiheit garantiert hätte, wurde,
entgegen einem Minderheitsantrag Onken (sp, TG), ersatzlos gestrichen, das strikte
Territorialitätsprinzip für die Amts- und Schulsprachen also gestärkt. Die Kompetenz
zur Erhaltung und Förderung der Landessprachen wurde ganz den Kantonen übertragen
und nicht mehr gleichberechtigt dem Bund und den Kantonen, wie dies der Bundesrat
vorgeschlagen hatte. Der Bund soll hier lediglich subsidiär wirken sowie die
Verständigung zwischen den Sprachgemeinschaften unterstützen. Unbestritten war, das
Romanische zur halbamtlichen Sprache zu erheben. 21

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 09.10.1992
MARIANNE BENTELI

Weil der revidierte Sprachenartikel im Parlament im Berichtsjahr nicht abschliessend
behandelt wurde, unterschrieb die Schweiz die Charta der Regional- und
Minderheitssprachen des Europarates vorderhand nicht. Mit Frankreich und
Grossbritannien, welche sich mit ihren Minderheitssprachen Baskisch, Bretonisch,
Korsisch bzw. Walisisch schwer tun, befand sich die Schweiz damit in prominenter
Gesellschaft. 22

INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN
DATUM: 06.11.1992
MARIANNE BENTELI

Bei der Erteilung der neuen Konzession wurde die SRG darauf verpflichtet, vermehrt
die Hochsprache zu verwenden und damit einer Forderung der Romands und Tessiner
zu entsprechen. Namentlich Nachrichten und Informationssendungen von
übergreifendem Interesse sollen in der Regel in Hochdeutsch gestaltet werden.

Diese Forderung war auch in der Ständeratsdebatte zum revidierten Sprachenartikel
erhoben worden. 23

VERORDNUNG / EINFACHER
BUNDESBESCHLUSS
DATUM: 18.11.1992
MARIANNE BENTELI

In Bern konnte Ende November nach längerem finanzierungsbedingtem Tauziehen die
Gründung der "Maison latine" bekanntgegeben werden. Diese neue Begegnungsstätte
zwischen deutscher und lateinischer Kultur wird getragen von einer Stiftung mit der
Burgergemeinde Bern als Initiatorin, sowie von der Einwohnergemeinde Bern, den
Kantonen Aargau, Freiburg, Graubünden, Solothurn, Tessin, Waadt und Wallis sowie den
Organisationen Helvetia Latina, Pro Grigioni Italiani, Lia Rumantscha, Pro Ticino, Neue
Helvetische Gesellschaft, Anciens Helvétiens Vaudois und der Vereinigung der Kader
des Bundes als Mitstifter. 24

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 27.11.1992
MARIANNE BENTELI

In den vergangenen zehn Jahren haben sich die Sprachgrenzen in der Schweiz kaum
verschoben, mit Ausnahme Graubündens, wo das Rätoromanische weiterhin an Boden
verloren hat. Dies ging aus den vom Bundesamt für Statistik (BFS) veröffentlichten
Ergebnissen der Volkszählung 1990 zur Sprachenverteilung hervor. In acht Bündner
Gemeinden hat sich in dieser Zeitspanne die Sprachmehrheit zugunsten des Deutschen
verändert. In den Gemeinden mit weiterhin rätoromanischer Sprachmehrheit nahm
diese um durchschnittlich zehn Prozentpunkte ab. Nur gerade in einer Gemeinde
(Alvaschein im Bezirk Albula) wechselte die Mehrheit vom Deutschen zum
Rätoromanischen. Die Angst gewisser Romands vor einer "germanisation rampante"
konnte hingegen nicht bestätigt werden: Im Grenzkanton Freiburg änderte die
Sprachmehrheit nur in zwei Gemeinden, einmal zugunsten des Deutschen, einmal
zugunsten des Französischen. 

Der Behauptung eines alemannischen Sprachimperialismus widersprachen auch
mehrere wissenschaftliche Arbeiten über das Sprachverhalten in den Grenzgebieten. 25

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 28.11.1992
MARIANNE BENTELI
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Das wuchtige EWR-Nein der meisten deutschsprachigen Kantone riss zwischen der
Deutschschweiz und der Romandie eine Kluft auf, wie sie die Schweiz seit dem 1.
Weltkrieg kaum mehr erlebt hatte. "Les Romands ont mal à la Suisse" diagnostizierte im
Nationalrat der Genfer Eggly (lp). Obgleich politologische Analysen zeigten, dass das
Erklärungsmuster "Röschtigraben" offensichtlich zu kurz griff und die Haltung zum EWR
nicht allein von der Sprachkultur, sondern ebensosehr vom Gegensatz Stadt-Land
geprägt gewesen war, regten doch Politiker aus allen Lagern Massnahmen an, welche ein
weiteres sprachlich-kulturelles und politisches Auseinanderdriften der beiden
Landesteile verhindern sollten. Dabei taten sich in erster Linie die Genfer
Abgeordneten Brunner (sp), Tschopp (fdp) und Ziegler (sp) hervor, aber auch jener Teil
der SVP (Zimmerli/BE sowie der Generalsekretär der Partei), welcher sich im Gegensatz
zur Gesamtpartei für den EWR engagiert hatte. Unter anderem wurde die Einsetzung
eines Rats der Weisen oder die Einberufung einer Art "Etats généraux" der kulturellen
Kräfte bzw. einer nationalen Einigungskonferenz vorgeschlagen, ein dritter Bundesrat
für die Romandie und die Schaffung eines ständigen Gremiums zur Diskussion gestellt,
welches alle Parlamentsgeschäfte auf ihre Auswirkungen auf die Romandie
durchleuchten sollte. 26

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 08.12.1992
MARIANNE BENTELI

Die Büros beider Räte beriefen je eine parlamentarische ad-hoc-Kommission ein, die
sich mit den Gründen sowie den Auswegen aus dem "Sprachengraben" befassen sollen.
Der Nationalratskommission gehören 15 Mitglieder unter dem Präsidium des
Waadtländers Leuba (lp) an, der Ständeratskommission sieben Mitglieder unter der
Leitung des Deutschfreiburgers Piller (sp). Die beiden Kommission werden vorerst einen
Bericht zur Lage erstellen und dann bis zum Herbst 1993 Vorschläge zur Überwindung
des "Sprachengrabens" vorlegen. 27

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 18.12.1992
MARIANNE BENTELI

Obgleich die fundierte Analyse der Abstimmung vom 6. Dezember 1992 zeigte, dass der
Beitritt zum EWR nicht nur am Graben zwischen Deutsch und Welsch, sondern auch am
Gegensatz Stadt-Land gescheitert war, blieben die möglichen Spannungen zwischen
den Sprachgemeinschaften und deren Überwindung ein vieldiskutiertes Thema. Im
Berichtsjahr behandelte das Parlament eine ganze Reihe von Vorstössen, welche
unmittelbar nach der EWR-Abstimmung eingereicht worden waren. 

Die kleine Kammer überwies einstimmig eine von 41 Ständerätinnen und Ständeräten
mitunterzeichnete Motion Rhinow (fdp, BL), welche den Bundesrat beauftragt,
Massnahmen zu treffen sowie allfällige Änderungen auf dem Wege der Rechtssetzung
vorzulegen, um die Verständigung zwischen den Sprachgemeinschaften, namentlich
zwischen der Deutschschweiz und der Romandie, im Interesse des nationalen
Zusammenhalts nachhaltig zu fördern. Mit dem Hinweis, dass er vor Annahme des
revidierten Sprachen- und des neuen Kulturförderungsartikels keine
verfassungsmässige Grundlage für ein weitergehendes Handeln auf Bundesebene sehe,
hatte die Landesregierung Umwandlung in ein Postulat beantragt. 28

MOTION
DATUM: 27.04.1993
MARIANNE BENTELI

Das Bundesgericht wird im Streit zwischen Territorialitätsprinzip und Schulhoheit
nicht entscheiden. Es weigerte sich, auf eine Beschwerde einzutreten, welche den
Entscheid des Freiburger Staatsrates (Exekutive) angefochten hatte, den
deutschsprachigen Kindern der (französischsprachigen) Freiburger Vorortsgemeinde
Marly den Transport in eine deutschsprachige Schule in Freiburg zu bezahlen. Die
Lausanner Richter vertraten die Auffassung, der heute in Art. 116 festgehaltene
Grundsatz der Territorialität der Sprachen sei zwar ein Verfassungsprinzip, doch lasse
sich dadurch kein Verfassungsrecht ableiten, weshalb eine Verletzung des
Territorialitätsprinzips nicht mit einer staatsrechtlichen Beschwerde gerügt werden
könne, es sei denn, es werde zusätzlich eine Verletzung der Sprachenfreiheit geltend
gemacht, was hier nicht der Fall sei, da die französischsprachigen Kinder der Gemeinde
durch das Entgegenkommen an ihre deutschsprachigen Altersgenossen nicht gehindert
worden seien, den Unterricht in ihrer Muttersprache zu besuchen. 

Im Fall der Beschwerde einer grossen Versicherungsgesellschaft gegen das Baugesetz
von Disentis/Mustér, welches Reklameinschriften nur in romanischer Sprache zulässt,
entschied das Bundesgericht hingegen klar im Sinn des Territorialitätsprinzips. 29

GERICHTSVERFAHREN
DATUM: 05.07.1993
MARIANNE BENTELI
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Der Kanton Bern rückte vom bisher geltenden Territorialitätsprinzip im Schulwesen ab
und öffnete die französische Schule Bern für alle in der Agglomeration wohnhaften
französisch- oder italienischsprachigen Kinder. Bis anhin war die "Ecole française"
lediglich den Kindern von internationalen Funktionären sowie von Beamten des Bundes
und des Kantons welscher Zunge vorbehalten gewesen. Bern bildet hier aufgrund seiner
Stellung als Bundesstadt eine Ausnahme. 30

KANTONALE POLITIK
DATUM: 21.07.1993
MARIANNE BENTELI

Im an der Sprachgrenze gelegenen Walliser Ort Sierre/Siders wurden im Herbst auf
Druck von engagierten Eltern und als eidgenössische Premiere 16 französischsprachige
Mädchen und Buben einem deutschsprachigen Kindergarten zugewiesen. Interesse an
Pilotprojekten auch auf Schulstufe meldeten der Kanton Freiburg (mit geplanten
zweisprachigen Schulklassen in Freiburg und Murten) sowie die Stadt Biel an. 31

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 23.07.1993
MARIANNE BENTELI

In der vorberatenden Kommission des Nationalrates und dann auch im Plenum brach
bei der Behandlung des zu revidierenden Sprachenartikels in der Bundesverfassung die
Kontroverse zwischen jenen, welche die Sprachenfreiheit – und damit eine lebendige
Weiterentwicklung der Sprachensituation – in der Verfassung festschreiben wollen, und
jenen, die ohne verfassungsrechtliche Verankerung des Territorialitätsprinzips das
sprachliche Gleichgewicht unter den Landessprachen und damit den Sprachenfrieden
gefährdet sehen, erneut und recht heftig aus. Die grosse Kammer stimmte schliesslich
im Einverständnis mit dem Bundesrat einer von einer Arbeitsgruppe der Kommission
ausgearbeiteten Kompromissvariante zu, welche weder die Sprachenfreiheit noch das
Territorialitätsprinzip erwähnt, dem Bund aber – entgegen der restriktiven Haltung des
Ständerates – wieder die Kompetenz erteilt, zusammen mit den Kantonen die
Verständigung zwischen den Sprachgemeinschaften zu fördern und besondere
Massnahmen zum Schutze bedrohter Landessprachen zu treffen. Unbestritten war –
wie zuvor schon im Ständerat – dass das Rätoromanische in den Rang einer
Teilamtssprache erhoben werden soll. 32

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 22.09.1993
MARIANNE BENTELI

Mit Bundespräsident Ogi nahm die Schweiz erstmals auf höchstem Niveau an der
Konferenz der Staats- und Regierungschefs der Länder teil, in denen Französisch
gesprochen wird. Am 5. Frankophoniegipfel, der alle zwei Jahre stattfindet und diesmal
Mitte Oktober auf der Insel Mauritius abgehalten wurde, waren 47 Staaten vertreten. Die
Schweiz, welche sich bisher bei den staatsübergreifenden politischen Aktivitäten der
Frankophonie-Gipfel stets zurückgehalten hatte, stimmte mit den anderen
Teilnehmerstaaten für einen "kulturellen Ausnahmeartikel" im künftigen Gatt-
Abkommen, der den französischsprachigen Produktionen Schutz in einem
deregulierten kulturellen Markt sichern soll. 

Bisher war die Schweiz an den Frankophoniegipfeln nur durch Staatssekretäre und 1991
erstmals durch den Vorsteher des EDA vertreten gewesen. 33

INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN
DATUM: 18.10.1993
MARIANNE BENTELI

Gegen den Widerstand des Zürcher SD-Vertreters Steffen stimmte der Nationalrat
einem Postulat seiner Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur zu, welches den
Bundesrat ersucht, dem Parlament innert nützlicher Frist die Europäische Charta der
Regional- und Minderheitensprachen zur Ratifikation zu unterbreiten. Die Schweiz,
welche das Abkommen im Oktober in Wien unterzeichnete, erfüllt, ja übertrifft die von
der Charta minimal geforderten Schutz- und Förderungsbestimmungen bereits heute. 

In einer Vernehmlassung sondierte der Bundesrat die Haltung der Kantone in dieser
Frage. 34

POSTULAT
DATUM: 30.11.1993
MARIANNE BENTELI

Der Bundesrat war bereit, eine Motion Comby (fdp, VS) anzunehmen, welche verlangt,
dass die Weisungen über die Vertretung der sprachlichen Minderheiten in der
Bundesverwaltung von 1983 näher auszuführen, zu ergänzen und für verbindlich zu
erklären seien. Er legte Wert auf die Feststellung, dass sich die Vertretung der
lateinischen Sprachgemeinschaften in der Bundesverwaltung generell verbessert habe,
dass die Anstrengungen aber weiterverfolgt und verstärkt werden müssten. Obgleich
die Zielquoten nach Landessprachen heute generell nahezu erreicht seien, bestehe
nach wie vor eine Untervertretung der Französischsprechenden in den unteren

MOTION
DATUM: 17.12.1993
MARIANNE BENTELI
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Lohnklassen, während beim Kader teilweise eine Übervertretung entstanden sei. 

Der zweite Punkt der Motion, welcher die Überwachung dieser Massnahme vom
Eidgenössischen Personalamt zur Dienststelle für Verwaltungskontrolle des Bundesrates
transferieren wollte, wurde auf Antrag der Regierung nur als Postulat überwiesen. 35

Die Auswertung der Daten der Volkszählung 1990 zeigte, dass im Zeitraum 1980-1990
mit Ausnahme des Französischen alle Landessprachen an Gewicht verloren haben.
Besonders krass ist die Situation beim Rätoromanischen, dessen Anteil von 0,8 auf
0,6% zurückging. Auch das Italienische hat an Einfluss eingebüsst: Mit einem Anteil von
8,9% wurden die Nichtlandessprachen erstmals häufiger als Hauptsprache angegeben
als das Italienische (7,6%). Unter den Nichtlandessprachen dominierten die slawischen
Sprachen, insbesondere Serbokroatisch, gefolgt von Spanisch, Portugiesisch, Türkisch
und Englisch. In der Volkszählung 1990 wurde neu auch nach der Sprachfertigkeit
gefragt. Zwei von drei Deutschsprachigen gaben an, im Alltag nur deutsch zu sprechen,
und zwar vorwiegend Dialekt. Anders bei den Romands, Tessinern und Rätoromanen:
Rund 67% der Welschen bezeichneten sich als mehrsprachig, bei den Tessinern waren
es 72% und bei den Rätoromanen 80%. 36

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 30.12.1993
MARIANNE BENTELI

Unter dem Eindruck der Volksabstimmung zum Kulturförderungsartikel, welche einmal
mehr einen Graben zwischen deutscher und welscher Schweiz offenbart hatte, geriet
dann aber die gesamte Vorlage ins Rutschen. Ständerat Iten (fdp, ZG) stellte den Antrag,
die Übung kurzerhand abzubrechen. Er warnte vor einem Abstimmungskampf, der
komplexe Sachverhalte vermitteln müsste und leicht irrationale Ängste schüren könnte,
und meinte, der heute fragile, aber immerhin bestehende Sprachfriede müsse
eindeutig vor eine generell zu ambitiös geratene Neufassung des Sprachenartikels
gesetzt werden. Zudem könne das ursprüngliche Anliegen, das zu den Revisionsarbeiten
geführt habe, nämlich der Schutz und die Besserstellung des Rätoromanischen auch
mit dem bestehenden Verfassungsartikel in die Tat umgesetzt werden. 

Aus Sorge, die Rätoromanen könnten sich durch eine Nullösung desavouiert fühlen,
brachten die beiden Romands Cavadini (lp, NE) und Petitpierre (fdp, GE) eine
Minimalvariante als weitere Kompromisslösung ein. Sie bezeichnet das Deutsche,
Französische, Italienische und Rätoromanische als Nationalsprachen der Schweiz und
gibt dem Bund die Möglichkeit, auf Begehren der betroffenen Kantone Massnahmen zur
Erhaltung des überlieferten Gebietes bedrohter sprachlicher Minderheiten zu
unterstützen. Die beiden Bündner Abgeordneten Cavelty (fdp) und Gadient (svp) stellten
den Zusatzantrag, das Rätoromanische sei wie im ursprünglichen Vorschlag des
Bundesrates zur Teilamtssprache zu erheben. Auf der Strecke blieb bei dieser
Minimallösung die Kompetenz des Bundes, allein oder in Zusammenarbeit mit den
Kantonen die Verständigung unter den Sprachgemeinschaften sowie den gegenseitigen
Austausch zu fördern. Auch die Aufnahme der Sprachenfreiheit in den
Grundrechtskatalog der Verfassung wurde fallengelassen. 

Aus Rücksicht auf die rätoromanische Minderheit des Landes wurde der Antrag Iten mit
14:17 Stimmen knapp abgelehnt. Der Vorschlag der Kommission, für den sich in der
Debatte nur noch deren Präsident Jagmetti (fdp, ZH) und der Thurgauer Onken (sp)
sowie Bundesrätin Dreifuss stark machten, unterlag mit 23:9 Stimmen klar gegenüber
der Minimalvariante Cavadini/Petitpierre/Cavelty/Gadient. 37

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 15.06.1994
MARIANNE BENTELI

Die kleine Kammer lehnte auf Antrag ihrer Kommission diskussionslos drei
ähnlichlautende Standesinitiativen der Kantone Bern, Freiburg und Wallis ab, welche
verlangten, der Bund solle die zweisprachigen Kantone bei ihren besonderen
Leistungen zur Erhaltung und Förderung der Mehrsprachigkeit finanziell unterstützen.
Die Kommission stellte in Aussicht, dass je nach Ausgestaltung des Sprachenartikels
gewisse Beiträge eventuell möglich werden könnten, betonte aber auch ganz klar, dass
die Mehrsprachigkeit eines Kantons nicht in erster Linie eine Belastung, sondern eine
Bereicherung von nicht zu unterschätzendem Wert darstelle. 38

STANDESINITIATIVE
DATUM: 15.06.1994
MARIANNE BENTELI
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Im Kanton Freiburg entfachte ein von der Regierung in Auftrag gegebener kantonaler
Sprachenbericht die Sprachendebatte erneut. Seit 1990 stehen die Gleichberechtigung
von Deutsch und Französisch sowie das Territorialitätsprinzip in der Freiburger
Verfassung. Der von einer Kommission erarbeitete Bericht sollte nun Wege zur
Konkretisierung des neuen Verfassungsartikels und insbesondere des
Territorialitätsprinzips aufzeigen. Die zentrale Frage war, ob es inskünftig im Kanton
Freiburg nur deutsch- und französischsprachige Gemeinden geben soll, oder ob und
wie man entlang der Sprachgrenze den starken deutschsprachigen Minderheiten
entgegenkommen kann. Der Bericht empfahl, jene Gemeinden als zweisprachig zu
erklären, in denen eine Sprachenminderheit mindestens 30 Prozent der gesamten
französisch- und deutschsprachigen Bevölkerung erreicht. In diesen Gemeinden sollen
Schule, Verwaltung und Gerichtsbarkeit zweisprachig sein. Diese Regelung beträfe
mehrere Dörfer, nicht aber die Stadt Freiburg (28,1% deutschsprachig) und die
Gemeinde Murten (16,4% französischsprachig), die aus historischen Gründen als
zweisprachig gelten und es auch bleiben sollen. Eine Kommissionsminderheit schlug
zudem vor, Gemeinden mit einer Sprachminderheit von zehn bis dreissig Prozent einen
Sonderstatus zu gewähren, der den Schulbesuch und die Gerichtsverhandlungen in der
Minderheitssprache ermöglichen würde. 39

KANTONALE POLITIK
DATUM: 18.06.1994
MARIANNE BENTELI

Der Ständerat nahm eine 1993 vom Nationalrat teilweise überwiesene Motion Comby
(fdp, VS) an, welche verlangt, dass die Weisungen über die Vertretung der sprachlichen
Minderheiten in der Bundesverwaltung von 1983 näher auszuführen, zu ergänzen und
für verbindlich zu erklären seien. Da die Forderungen teilweise in den
Zuständigkeitsbereich des Bundesrates eingreifen, wurden zwei Motionen Salvioni (fdp,
TI), die eine gerechtere Vertretung der lateinischen Sprachgruppen in der allgemeinen
Bundesverwaltung sowie eine bessere Berücksichtigung dieser Sprachregionen bei der
Vergabe von Bundesaufträgen forderten, lediglich als Empfehlungen verabschiedet. 40

MOTION
DATUM: 21.09.1994
MARIANNE BENTELI

Die an der Sprachgrenze gelegene Gemeinde Sierre/Siders (VS) weitete das im Vorjahr
auf Kindergartenstufe eingeführte Pilotprojekt eines zweisprachigen Unterrichts auf
die Primarschulen aus. Das Westschweizer Institut für pädagogische Forschung will hier
während sieben Jahren mit zwei Modellen Erfahrungen sammeln. Im Kanton Wallis soll
zudem vom Sommer 1995 an in allen Mittelschulen und Gymnasien ein Fach in der
zweiten Sprache unterrichtet werden. Das Wallis hat damit in Sachen zweisprachiger
Unterricht an öffentlichen Schulen die Führung übernommen. Im Kanton Freiburg, der
in den vergangenen Jahren mehrfach sein Interesse an Versuchen mit zweisprachigen
Unterrichtsformen bekundet hatte, wurde in Villars-sur-Glâne auf Druck der Eltern
erstmals eine zweisprachige Kindergartenklasse eröffnet. Der Berner Stadtrat überwies
ein Postulat zur Prüfung der Möglichkeit, an den Stadtberner Schulen verschiedene
Fächer französisch zu unterrichten. 41

KANTONALE POLITIK
DATUM: 30.12.1994
MARIANNE BENTELI

Beide Kammern sprachen sich praktisch einstimmig für einen Beitritt der Schweiz zur
"Agence de Coopération Culturelle et Technique" (ACCT) aus, die in erster Linie die
Entwicklung einer multilateralen französischsprachigen Zusammenarbeit in den
Bereichen Erziehung, Ausbildung, Kultur, Wissenschaft und Technik verfolgt. Die ACCT
ist das Hauptumsetzungsorgan der Frankophoniegipfel, an denen die Schweiz seit 1989
als Vollmitglied teilnimmt. Sowohl von den Parlamentariern wie vom Bundesrat wurde
betont, dass der Anschluss der Schweiz an diese einzige intergouvernementale
Organisation der Frankophonie Ausdruck eines staatlichen Willens und nicht nur
Entgegenkommen an die Romandie bedeute. Es gehe unter anderem darum, die nach
dem EWR-Nein der Schweiz eingetretene Isolation abzuschwächen. 42

MOTION
DATUM: 21.12.1995
MARIANNE BENTELI

Vertreter der welschen Mehrheit im Kanton Freiburg, welche sich seit Jahren für die
konkrete Umsetzung des 1990 in die Staatsverfassung aufgenommenen
Territorialitätsprinzips einsetzen, publizierten ein «Manifeste de Marly», in welchem sie
die definitive und unverrückbare Festsetzung der Sprachgrenzen verlangten;
Kompromisse, wie sie in Marly praktiziert werden, wo die deutschsprachigen Kinder auf
Kosten der Gemeinde die deutschsprachige Schule im nahegelegenen Freiburg
besuchen können, dürften nicht mehr vorkommen. 43

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 25.03.1996
MARIANNE BENTELI
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Die Schweiz trat anfangs April der «Agence de coopération culturelle et technique»
bei, dem Herzstück der 50 Länder umfassenden Organisation der frankophonen
Staaten. 44

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 29.03.1996
MARIANNE BENTELI

Als erste Stadt gab sich Biel - mit finanzieller Unterstützung des Kantons Bern - einen
"Monsieur Bilingue", welcher das Ende 1996 gegründete Forum für die Zweisprachigkeit
leitet. Diese Institution will den Bilinguismus professionell fördern und sich mit den
besonderen Problemen des Zusammenlebens verschiedener Sprachgruppen in einer
zweisprachigen Stadt und Region befassen. Ebenfalls in Biel nahm eine jahrzehntelange
paradoxe Situation ein Ende. Während 42 Jahren lebten das deutschsprachige
Gymnasium und das französischsprachige Lycée unter einem Dach, vermieden aber
ostentativ jeden Kontakt. Nun rauften sich die Leiter der beiden Lehranstalten
zusammen und boten erstmals eine zweisprachige Maturitätsausbildung an. 45

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 24.09.1997
MARIANNE BENTELI

Bereits zum dritten Mal wurde die Schweiz an dem alle zwei Jahre stattfindenden
Frankophonie-Gipfel nicht von der für die Sprachenpolitik zuständigen Bundesrätin
Dreifuss, sondern vom jeweiligen Bundespräsidenten vertreten. Damit kommt zum
Ausdruck, dass es sich bei den Frankophonie-Gipfeln - zumindest aus Sicht der
Schweiz - weniger um ein sprachpolitisches, sondern vielmehr um ein allgemeines
aussenpolitisches Forum handelt. Aus diesem Grund werden diese Treffen inskünftig
oben, Teil I, 2 (Organisations internationales) behandelt.

INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN
DATUM: 31.12.1997
MARIANNE BENTELI

Ausgehend von den Ergebnissen der Volkszählung von 1990 veröffentlichte das
Bundesamt für Statistik (BFS) eine Studie zur Sprachenlandschaft Schweiz. Dieser
Untersuchung zufolge sind die Grenzen zwischen den vier Landessprachen ziemlich
gefestigt. Das Deutsche weist - gemessen an der Gesamteinwohnerzahl - einen Anteil
von 63,6% aus, das Französische einen solchen von 19,2%; es hat sich trotz einer hohen
Zahl anderssprachiger Zuwanderer gemäss BFS sehr gut behauptet. Der Anteil des
Italienischen ist aufgrund des Rückgangs der italienischen Immigration zwar leicht auf
7,6% gesunken, im italienischen Sprachgebiet selber aber angestiegen. Einzig die
Rätoromanen leben immer weniger in einem fest umrissenen Gebiet, und für viele von
ihnen ist Deutsch zur Umgangssprache geworden. Das BFS konstatierte, dass das
Rätoromanische in den beruflich aktiven Jahrgängen untervertreten ist. Generell sei
eine Überalterung der Romanischsprechenden festzustellen, was keine besonders
günstige Zukunftsprognose ergebe. Hoffnung für das Wiedererstarken der Sprache
biete jedoch die Schule, denn bei den Schülern in Gemeinden mit Rätoromanisch als
Unterrichtssprache seien überdurchschnittlich hohe Prozentwerte für den Gebrauch
dieser Sprache festzustellen. Markant ist der Vormarsch des Englischen im Berufsleben.
Rund 15% der Erwerbstätigen gaben an, Englisch in den beruflichen Kontakten häufig zu
verwenden; bei Dienstleistungskaufleuten, Medienschaffenden, Sozial-, Geistes- und
Naturwissenschaftern sind es sogar 30%. Trotzdem verständigen sich die Menschen im
Beruf zu 95% in der Umgangssprache ihres Sprachgebietes. Aber auch hier bildet das
Rätoromanische eine Ausnahme, denn mit 70% ist es als Umgangssprache im Beruf
deutlich weniger präsent. 46

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 31.12.1997
MARIANNE BENTELI

Mehr zu reden gab der eigentliche Sprachenartikel (Art. 70). Der Ständerat wollte den
von der Landesregierung vorgeschlagenen speziellen und weiter hinten in der
Verfassungssystematik angesiedelten Artikel, der die Amtssprachen des Bundes
definiert, als Abs. 1 hier aufnehmen. Der Nationalrat ging auf dieses Anliegen vorerst
nicht ein, stimmte in 2. Lesung dann aber zu. Inhaltlich wurden die Bestimmungen der
geltenden Verfassung übernommen, wonach die Amtssprachen des Bundes Deutsch,
Französisch und Italienisch sind, im Verkehr mit Personen rätoromanischer Sprache
auch Rätoromanisch.

In beiden Räten hatten bereits die Kommissionen vorgeschlagen, als Gegenstück zur
Sprachenfreiheit für den Bereich der Amtssprachen das Territorialitätsprinzip in Abs. 2
festzuschreiben, welches der Bundesrat lediglich im Satz hatte subsummieren wollen,
dass die Kantone bei der Festsetzung der Amtssprachen den Sprachfrieden zu wahren
haben. Bei zwei fast analogen Formulierungen setzte sich (allerdings erst in der
Einigungskonferenz) schliesslich jene des Nationalrates durch, welche die Kantone
verpflichtet, zur Wahrung des Einvernehmens zwischen den Sprachgemeinschaften auf

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 15.12.1998
MARIANNE BENTELI
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die herkömmliche sprachliche Zusammensetzung der Gebiete zu achten und Rücksicht
auf die angestammten sprachlichen Minderheiten zu nehmen.

Unbestritten waren die beiden Absätze, wonach Bund und Kantone die Verständigung
und den Austausch zwischen den Sprachgemeinschaften fördern (Abs. 3) und der Bund
Massnahmen der Kantone Graubünden und Tessin zur Erhaltung und Förderung der
rätoromanischen und der italienischen Sprache unterstützt (Abs. 5). Einzig im
Nationalrat wurde zu Abs. 3 ein persönlicher Antrag Berberat (sp, NE) gestellt, der die
Kantone verpflichten wollte, im Bereich der Volksschule sicherzustellen, dass die neben
der Amtssprache des Kantons oder des betreffenden Gebiets unterrichtete
Zweitsprache eine Landessprache ist. Als unzulässiger Eingriff in die Schulhoheit der
Kantone wurde dieser Antrag mit 90 zu 66 Stimmen abgelehnt.

Ebenfalls im Nationalrat wurde ein Minderheitsantrag Jutzet (sp, FR) für einen
zusätzlichen Abs. 4 eingereicht, der vor allem von Abgeordneten aus den
zweisprachigen Kantonen Freiburg und Wallis mitgetragen wurde. Er verlangte, dass der
Bund die mehrsprachigen Kantone bei der Erfüllung ihrer besonderen Aufgaben
unterstützt. Bundesrat Koller warnte vergeblich, mit dieser neuen Bundeskompetenz
werde über die Nachführung hinaus gegangen. Die Anerkennung der besonderen
Brückenfunktion der mehrsprachigen Kantone überwog; mit 81 zu 77 Stimmen wurde
dem neuen Absatz zugestimmt. Im Ständerat wurde in zweiter Lesung dieser Antrag vom
Freiburger Aeby (sp) eingebracht und mit 18 zu 15 Stimmen angenommen. 47

Mit einem überwiesenen Postulat regte Nationalrat Maitre (cvp, GE) an, der Bund solle
in seinem Kompetenzbereich und in Zusammenarbeit mit den Kantonen sämtliche
Massnahmen ergreifen, um Mittelschülern und Lehrlingen einen Aufenthalt im Gebiet
einer anderen Landessprache zu ermöglichen. 48

POSTULAT
DATUM: 08.10.1999
MARIANNE BENTELI

Um die Absichten der Landesregierung ausdrücklich zu unterstützen, überwies der
Nationalrat bei der Beratung der Legislaturplanung eine Motion der vorberatenden
Kommission, welche den Bundesrat beauftragt, dem Parlament einen
Massnahmenkatalog zum besseren gegenseitigen Verständnis und zur Stärkung der
gemeinsamen Handlungsfähigkeit der unterschiedlichen kulturellen Sensibilitäten in
der italienisch-, französisch- und deutschsprachigen Schweiz vorzulegen. Die Motion
wurde vom Ständerat ebenfalls angenommen, wobei der Kommissionssprecher, der
Bündner CVP-Abgeordnete Maissen allerdings monierte, der Nationalrat habe offenbar
übersehen, dass die Schweiz nicht drei-, sondern viersprachig sei; er hoffe, dass die
Nichterwähnung des Rätoromanischen lediglich ein Versehen sei. 49

MOTION
DATUM: 22.06.2000
MARIANNE BENTELI

Im deutsch-französischen Kanton Freiburg sollte nach dem Willen des praktisch
einstimmigen Kantonsparlaments ein neues Schulgesetz den zweisprachigen Unterricht
nach kanadischem Vorbild zur Regel machen. Vorgesehen war, in einem Zeitraum von
acht Jahren die Zweitsprache im Unterricht als «Partnersprache» einzuführen. Sie
sollte also nicht mehr nur Gegenstand des Fremdsprachenunterrichts sein, sondern
jene Sprache werden, in der gewisse Lerninhalte vermittelt werden. Ausgehend von der
Kindergartenstufe sollte der Unterricht nach dem «Immersionsprinzip» bis zur
Oberstufe konsequent ausgebaut werden. Ziel wäre gewesen, den Schülerinnen und
Schülern zu mehr Sprachkompetenz zu verhelfen, um gewissermassen spielerisch mit
beiden Sprachen umzugehen. Gegen das neue Schulgesetz wurde von Vertretern der
frankophonen Bevölkerung, die seit Jahren gegen die „germanisation rampante“ des
Kantons ankämpfen, mit dem Argument der Sprachterritorialität erfolgreich das
Referendum ergriffen. Nach einem erbittert geführten Abstimmungskampf, der
streckenweise in einen eigentlichen Sprachenkrieg auszuarten drohte, wurde das neue
Schulgesetz von den Freiburger Stimmberechtigten ganz knapp mit 50,4%
Neinstimmen abgelehnt. 50

KANTONALE POLITIK
DATUM: 25.09.2000
MARIANNE BENTELI
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Der Nationalrat hiess ein in erster Linie von Abgeordneten aus der Romandie und dem
Tessin mitunterzeichnetes Postulat Scheurer (lp, NE) für einen Beitritt der Schweiz zur
Union latine gut. Diese 1954 ins Leben gerufene Organisation zählt heute 33
Mitgliedstaaten auf vier Kontinenten; ihr Betätigungsfeld ist insbesondere kultureller
Art und reicht von Sprache und Literatur bis hin zu Kino und bildender Kunst. Der
Bundesrat erachtete den Beitritt im jetzigen Zeitpunkt nicht als vorrangig, erklärte sich
aber bereit, die Frage innerhalb der Zielsetzungen für die nächste Legislatur zu prüfen,
weshalb er bereit war, das Postulat entgegen zu nehmen. 51

POSTULAT
DATUM: 06.10.2000
MARIANNE BENTELI

Einen Kompromissvorschlag machte Nationalrat Rennwald (sp, JU) mit einem in der
Wintersession mit Zustimmung des Bundesrates überwiesenem Postulat. Danach soll
die Landesregierung zusammen mit der Erziehungsdirektorenkonferenz Konzepte mit
dem Ziel entwickeln, dass in Zukunft möglichst viele Schweizerinnen und Schweizer
mindestens drei Sprachen beherrschen, nämlich ihre Muttersprache, eine zweite
Amtssprache sowie eine der Weltsprachen, wie zum Beispiel Englisch. 52

POSTULAT
DATUM: 15.12.2000
MARIANNE BENTELI

Zum zweiten Mal (nach Genf im Herbst 1993) tagte das Parlament in einer anderen
Sprachregion. Die Frühjahrssession 2001 fand in Lugano (TI) statt. Bei der offiziellen
Eröffnungsfeier sprach der Bürgermeister von Lugano Italienisch, die Präsidentin des
Tessiner Staatsrates alle drei Amtssprachen, die Präsidentin des Ständerates
Französisch und der Präsident des Nationalrates ebenfalls alle drei Amtssprachen. 53

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 05.03.2001
MARIANNE BENTELI

Die Stadt Bern strich ihren Beitrag an die auf ihrem Gemeindegebiet liegende
Französische Schule. Bisher hatte sie 10 Prozent der Betriebskosten der Schule
übernommen. In der Fragestunde der Frühjahrssession sprachen zwei welsche
Abgeordnete – Bugnon (cvp, VD) und Dupraz (fdp, GE) – Bundesrätin Dreifuss darauf an
und baten sie zu prüfen, ob allenfalls der Bund die nun fehlenden CHF 350'000
übernehmen könnte. Dreifuss unterstrich die Bedeutung dieser Schule für die Familien
der französischsprachigen Bundesangestellten und Diplomaten, erklärte aber, der Bund
könne nicht mehr als die bis anhin geleisteten 25 Prozent übernehmen. Sie bedauerte
den Entscheid der Stadt Bern, verwies aber darauf, dass es sich bei der Französischen
Schule um eine Kantonsschule handelt, weshalb dies in erster Linie eine Angelegenheit
des Kantons Bern sei. Ähnlich abschlägig beantworte der Bundesrat auch eine Einfache
Anfrage Rennwald (sp, JU). 54

INTERPELLATION / ANFRAGE
DATUM: 21.06.2002
MARIANNE BENTELI

Französisch als im Alltag hauptsächlich verwendete Sprache ist in der Schweiz in den
90er Jahren gestärkt worden, Deutsch blieb mit 63,7 Prozent (1990: 63,6%) konstant,
während Italienisch und Rätoromanisch gesamtschweizerisch zurückgingen. Das
zeigte die Analyse der definitiven Ergebnisse der Volkszählung 2000. Französisch nahm
um 1,2 Prozentpunkte auf 20,4% zu. Die Zunahme war doppelt so stark wie bei der
schweizerischen Wohnbevölkerung insgesamt (+6,0%). Der starke Zuwachs erfolgte vor
allem in den Kantonen Genf und Waadt, aber auch im französischen Sprachgebiet der
zweisprachigen Kantone Wallis und Freiburg sowie in den meisten deutschsprachigen
Kantonen. Die Erosion des Italienischen und des Rätoromanischen setzte sich fort,
allerdings mit 1,1 resp. 0,1 Prozentpunkten weniger stark als im Jahrzehnt zuvor (-7,6%
und -0,6%). Der Rückgang des Italienischen war ausschliesslich auf die Abnahme der
italienischsprachigen ausländischen Bevölkerung zurückzuführen (durch
Rückwanderung oder Übernahme des Deutschen oder Französischen als
Hauptsprache). Im Tessin erfuhr das Italienische sogar eine Stärkung (+9,1%), während
das Deutsche an Bedeutung verlor. Ein Symbol für diese Entwicklung ist der Wechsel
der ursprünglich rein deutschsprachigen Walsergemeinde Bosco/Gurin zum
italienischen Sprachgebiet. Wie bereits früher erfolgte der Rückgang des
Rätoromanischen vor allem in der Diaspora der deutschsprachigen Kantone (-11,4%); im
Kanton Graubünden selber betrug er 8,9 Prozent. In fünf Bündner Gemeinden änderte
sich die Sprachmehrheit zugunsten des Deutschen. 55

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 20.12.2002
MARIANNE BENTELI

01.01.65 - 01.01.21 15ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Im Kanton Freiburg verabschiedete die «Constituante» in den ersten Monaten des
Jahres ihren Verfassungsentwurf, wobei sich die Regelung der Sprachenfrage als
besondere Knacknuss erwies. Die vorberatende Kommission hatte davon abgesehen,
das 1990 in die Verfassung aufgenommene und von vielen Romands vehement
vertretene Territorialitätsprinzip in der Verfassung zu belassen und sich stattdessen am
Wortlaut der neuen Bundesverfassung orientiert, wonach Staat und Gemeinden auf die
herkömmliche sprachliche Zusammensetzung der Gebiete achten und auf die
angestammten Minderheiten Rücksicht nehmen. 
Zudem war sie der deutschsprachigen Bevölkerung an der Sprachengrenze insofern
entgegen gekommen als sie bestimmte, dass deren Kinder den Ort der Einschulung frei
wählen können. Beide Verfassungsartikel hatten vor der «Constituante» keine Chance.
In der Vernehmlassung sprachen sich über 65 Prozent der Antwortenden für das
Territorialitätsprinzip aus, ebenso alle Parteien mit Ausnahme der CSP (Nein) und der
SP (keine Empfehlung). Nach einer Marathondebatte setzte sich eine Formulierung
durch, welche die Zweisprachigkeit zwar als wesentlichen Bestandteil der Identität des
Kantons und seiner Hauptstadt anerkennt, bei den Amtssprachen aber auf ein
durchgehendes Territorialitätsprinzip setzt, mit Ausnahmemöglichkeiten für
Gemeinden mit einer bedeutenden angestammten sprachlichen Minderheit. Der Artikel
über die Einschulung an der Sprachgrenze wurde ersatzlos gestrichen, womit auch hier
weiterhin das Territorialitätsprinzip gilt. Dass die Angst der Romands vor einer
schleichenden Germanisierung eigentlich unbegründet ist, hatten im Vorjahr die Zahlen
der Volkszählung 2000 ergeben, welche eine Zunahme des Französischen im Kanton
Freiburg belegten.

Im Mai präsentierte zudem der Regierungsrat des Kantons Bern in einem gemeinsamen
Gesetz die künftige Stellung des Berner Jura sowie Massnahmen zur Unterstützung der
französischsprachigen Bevölkerung und der Förderung der Zweisprachigkeit im
Amtsbezirk Biel. 56

KANTONALE POLITIK
DATUM: 12.11.2003
MARIANNE BENTELI

Nachdem der Nationalrat bereits 2005 einer Motion Berberat (sp, NE) zur Erhöhung der
Anzahl der französisch- und italienischsprachigen Personen in den Führungspositionen
der Bundesverwaltung zugestimmt hatte, nahm er jetzt auch diskussionslos eine gleich
lautende Motion von Ständerat Studer (sp, NE) an. Die kleine Kammer ihrerseits
überwies eine Motion Simoneschi (cvp, TI) aus dem Nationalrat, die verlangt, dass bei
Stellenausschreibungen des Bundes Italienischsprachige nicht diskriminiert werden
dürfen. 57

MOTION
DATUM: 08.03.2006
MARIANNE BENTELI

Aufgrund des Sprachenartikels der neuen Bundesverfassung (Art. 70 BV) hatte der
Bundesrat 2001 ein Sprachengesetz in die Vernehmlassung gegeben, dem die meisten
Kantone, politischen Parteien und weiteren konsultierten Organisationen zugestimmt
hatten. Im Frühjahr 2004 hatte das EDI dann überraschend mitgeteilt, dass der
Bundesrat darauf verzichte, das Gesetz dem Parlament vorzulegen. Das hatte
Nationalrat Levrat (sp, FR) dazu bewogen, eine parlamentarische Initiative einzureichen,
welche verlangte, der Vernehmlassungsentwurf sei vom Parlament in Eigenregie weiter
zu bearbeiten. Die zuständigen Kommissionen beider Kammern hatten der Initiative
Folge gegeben und diejenige des Nationalrats hatte im Vorjahr einen Entwurf vorgelegt.
Im Berichtsjahr hat das Parlament diesen bereinigt und verabschiedet.
Der Nationalrat trat – gegen den Widerstand von Bundesrat und SVP-Fraktion – mit 113
zu 59 Stimmen auf die Vorlage ein. Die Befürworter argumentierten hauptsächlich mit
der Förderung des nationalen Zusammenhalts und der vier Landessprachen. Die grosse
Kammer folgte ihrer Kommission in der Detailberatung in fast allen Punkten. Im
Zentrum der Diskussion stand die Frage, welche Priorität dem
Fremdsprachenunterricht in der obligatorischen Schule einzuräumen sei. Die FDP
unterstützte den Kompromiss der Schweizerischen Konferenz der kantonalen
Erziehungsdirektoren (EDK), in der obligatorischen Schule zwei Fremdsprachen zu
unterrichten, ohne die Prioritäten festzulegen. Die Kommissionsmehrheit hingegen
hielt am Vorrang einer Landessprache vor dem Englischen fest und setzte sich im
Plenum mit 112 zu 56 Stimmen durch. Im weiteren folgte der Nationalrat dem Antrag
seiner Kommission knapp nicht, wonach der Bund Finanzhilfen für die Übersetzung und
Veröffentlichung wissenschaftlicher Arbeiten zur Mehrsprachigkeit sowie zur
Sprachenpolitik gewähren kann. Massnahmen zur Verbesserung der Kenntnisse des
Bundespersonals in den Landessprachen und für eine angemessene Vertretung der
verschiedenen Sprachgemeinschaften in der Bundesverwaltung fanden hingegen
Zustimmung. Ebenfalls angenommen wurden Massnahmen zur Förderung des
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Austausches zwischen den Sprachgemeinschaften. In der Gesamtabstimmung passierte
das Gesetz mit 87 zu 68 Stimmen. 58

Im Oktober des Berichtsjahres wurde in Montreux der 13. Frankophonie-Gipfel unter
dem Titel „Herausforderungen und Zukunftsvisionen für die Frankophonie“
durchgeführt. Rund 1400 Delegierte aus 70 Staaten nahmen daran teil. Die Schweiz
waltete zum ersten Mal als Gastgeber des Gipfels und führte hiermit ihre zunehmend
aktive Rolle im Verbund fort. 59

INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN
DATUM: 19.10.2010
MARLÈNE GERBER

Für Unmut – insbesondere in der Romandie – sorgte im Frühjahr ein Artikel der
Weltwoche, in welchem die Welschen als die Griechen der Schweiz bezeichnet
wurden. Die Romands lägen in jeder Negativ-Statistik wie beispielsweise in Bezug auf
Arbeitslosenquoten vorne und würden sich darüber hinaus oft beklagen, so die
Weltwoche. Die teils heftigen Reaktionen auf diesen Artikel sahen den nationalen
Zusammenhalt durch solch provokative Äusserungen gefährdet. 60

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 01.03.2012
MÄDER PETRA

Zum eklatanten Sprachenstreit äusserte sich Kulturminister Berset bereits im Februar
in seiner Antwort auf eine Interpellation Reynard (sp, VS). Sollten Kantone beschliessen,
in der Primarschule nur noch Englisch als Fremdsprache zu unterrichten, sähe der
Bundesrat den nationalen Zusammenhalt sowie die Verständigung zwischen den
Sprachgemeinschaften gefährdet. An einem Treffen der kantonalen
Erziehungsdirektoren mit dem Bundesrat im November machte Alain Berset deutlich,
dass der Bund bei Vorliegen eines definitiven kantonalen Entscheids gegen den
Fremdsprachenunterricht einer Landessprache in der Primarschule ohne Abwarten der
Harmos-Frist handeln werde, betonte jedoch auch die Subsidiarität der
Bundeskompetenz. Die SP begrüsste einen etwaigen Eingriff des Bundes an einer
Pressekonferenz im August explizit. Gar ein Plädoyer für Französisch als erste
Fremdsprache hielt Bundesrat Ueli Maurer, zuerst vorsichtig an seiner Rede zum 200-
jährigen Jubiläum der Kantone Wallis, Waadt und Neuenburg und gleich im Anschluss
expliziter im Interview mit der NZZ. Ebendieses Votum gaben Hans-Ulrich Bigler,
Direktor des Schweizerischen Gewerbeverbands (SGV), sowie auch der Sprecher von
Swissmem aufgrund der Bedeutung des Französischen für die Schweizer KMU ab. 61

INTERPELLATION / ANFRAGE
DATUM: 10.03.2014
MARLÈNE GERBER

Von wegen "Griechen der Schweiz"! Diese Ansicht vertrat Bundesrat Johann
Schneider-Ammann an seiner Rede vor dem Schweizerischen Arbeitgeberverband.
Dabei stützte sich der Bundesrat auf neueste Zahlen des an der Universität Lausanne
angesiedelten Wirtschaftsforschungsinstituts Créa, wonach die Romandie die am
schnellsten wachsende Wirtschaftsregion in ganz Europa sei. Die Weltwoche hingegen
beharrte auf ihrer Position und trumpfte mit anderen Zahlen auf. 62

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 26.06.2014
MARLÈNE GERBER

Im Rahmen der sechsten Evaluation zur Umsetzung der Europäischen Charta der
Regional- oder Minderheitssprachen soll der Status des Patois geklärt werden. Dies
bestätigte Bundesrat Berset auf Anfrage von Mathias Reynard (sp, VS) in der
Fragestunde. Der heute fast nur noch in Teilen des Unterwallis gesprochene
frankoprovenzialische Dialekt fand in den seit 1999 alle drei Jahre erscheinenden
Evaluationsberichten bisher keine Erwähnung. Der sechste Evaluationsbericht ist 2015
fällig. 63

INTERPELLATION / ANFRAGE
DATUM: 22.09.2014
MARLÈNE GERBER

Am 18. Mai 2015 wurde den aussenpolitischen Kommissionen der jährliche Bericht über
die Delegation bei der Parlamentarischen Versammlung der Frankophonie (APF)
vorgelegt. Sowohl der Stände- als auch der Nationalrat kamen dem Vorschlag der
Kommissionen entgegen und nahmen den Bericht stillschweigend zur Kenntnis. 
Seit Oktober 1989 vertritt die Schweizer Sektion die Bundesversammlung in der APF und
stellt somit eine der aktuell 81 Sektionen der interparlamentarischen Organisation. Die
APF reflektiert und bezeugt, nebst ihrer Funktion als Konsultativorgan des sogenannten
"Frankophonie-Gipfels" (Konferenz der Staats- und Regierungschefs frankophoner
Länder), auch die Vielvölkerkultur in der Frankophonie. 
Ständerat Didier Berberat (sp, NE) betonte explizit, dass die Delegation, auch wenn sie
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sich grundsätzlich aus frankophonen Parlamentsmitgliedern zusammensetze, –
innerhalb des Netzes von über 60 Ländern aus fünf Kontinenten – stets die Vertretung
gesamtschweizerischer Interessen vor Augen habe und die Schweizer Vorschläge in den
internationalen Gremien auch auf grosse Akzeptanz stiessen. 
Der Fokus der Schweizer Delegation liege schon seit einigen Jahren auf den
Themengebieten der Bildung und der Gesundheit. Auf grosses Interesse stosse hierbei
das für die Schweiz spezifische duale Bildungssystem, welches zwar aufgrund
unterschiedlicher Rahmenbedingungen nicht Eins zu Eins in den anderen Ländern
übernommen werden könne, aber schon erste Projekte der Zusammenarbeit aufzeige.
Ebenfalls im Bereich der Bildung konzentriere man sich speziell im Rahmen des
RESCIF-Projekts auf Online-Kurse, welche dabei helfen sollen, besonders in
Schwellenländern die Qualität der Hochschulbildung zu steigern. Auf dem Gebiet der
Gesundheit engagiere sich die Delegation insbesondere gegen die benachteiligende
Gesetzgebung für bestimmte Risikogruppen im Kampf gegen HIV/Aids, um diesen
Gruppen den Zugang zu lebenswichtigen Dienstleistungen zu vereinfachen. Diese drei
Themen werden sodann auch Gegenstand der 41. Plenarsitzung sein, welche in Bern
stattfinden wird. 64

Rund 15 Jahre nach Erscheinen von „Röstigraben“ legte Christophe Büchi, langjähriger
NZZ-Korrespondent in der Welschschweiz, im Jahr 2015 seiner Leserschaft eine
erweiterte und aktualisierte Version seines Werkes vor, welche unter dem Titel
„Mariage de raison. Romands et Alémaniques – une histoire suisse.“ im Edition Zoé
Verlag veröffentlicht wurde. Wie bereits in seinem Vorgängerwerk geht der arrivierte
Beobachter auch dieses Mal der Frage nach, wie es denn um die Beziehungen zwischen
der deutschen und der französischen Sprachgemeinschaft in der Schweiz stehe.
Hierfür habe er alle wichtigen Abstimmungen der letzten Jahre „im Hinblick auf den
nationalen Zusammenhalt und das Verständnis zwischen Deutschschweizern und
Welschen“ (NZZ) analysiert. Tatsächlich liessen sich in den letzten Jahren speziell in den
Bereichen der Aussen-, Migrations- und Sozialpolitik sowie beim Verhältnis von Staat
und Bevölkerung gewisse Annäherungen der verschiedenen Landesteile feststellen. Die
so oft gestellte Sprachenfrage hingegen – welche besonders vor dem Hintergrund des
Sprachenstreites einer steten Aktualität unterstellt ist – nimmt für den Autor lediglich
einen sekundären Stellenwert ein, da die gemeinsamen ökonomischen Interessen der
beiden Regionen wesentlich grösser seien und solange die Wirtschaft funktioniere, die
Sprachunterschiede auch keine wesentliche Rolle spielen würden. 65

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 01.04.2015
MELIKE GÖKCE

Vom 06.–10. Juli 2015 fand in Bern die 41. Parlamentarische Versammlung der
Frankophonie (APF) statt. Rund 300 Parlamentsmitglieder aus verschiedenen Ländern
tauschten sich in diesem Zeitraum über die parlamentarische Demokratie aus. Die
Schweizer Delegation – mit zehn eidgenössischen Parlamentsmitgliedern vertreten –
konnte unter der Führung von Christian Levrat (sp, FR) als Gastgeber die Tagesordnung
bestimmen. Im Fokus standen hierbei die Vorteile des dualen Berufsbildungssystems in
der Schweiz, die Möglichkeit der Fernausbildung via Internet und die Aids-Prävention
unter Risikogruppen; alle drei Bereiche zählen zu den Kernkompetenzen der Schweiz.
Die Versammlung als solche kann keine verbindlichen Beschlüsse fassen, die
verabschiedeten Resolutionen in diesen Themenbereichen können aber den jeweiligen
Regierungen vorgelegt werden. Das eigentliche Ziel der Veranstaltung liege laut Levrat
aber darin, sich über konkrete Probleme auszutauschen und konkrete Lösungen zu
erörtern. Nicht zuletzt sei das aufgebaute Netzwerk, besonders bezüglich Kandidaturen
der Schweiz bei UNO-Funktionen oder Standortwahlen von internationalen Gremien,
von grosser Bedeutung. 66

INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN
DATUM: 06.07.2015
MELIKE GÖKCE

Im Rahmen ihrer Beratungen der parlamentarischen Initiative zum Erlernen einer
Landessprache ab der Primarschule (Pa.Iv. 14.459) beschloss die WBK-NR mit 22 zu 0
Stimmen (3 Enthaltungen), ihre parlamentarische Initiative, mit der im SpG festgelegt
werden sollte, dass als erste Fremdsprache eine zweite Landessprache zu
unterrichten ist, zurückzuziehen. Ihre Schwesterkommission hatte bereits zuvor dem
Beschluss, einen Erlassentwurf auszuarbeiten, keine Zustimmung erteilt. 67
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Im Dezember dieses Jahres verabschiedete der Bundesrat zum sechsten Mal seit 1999
den periodischen Bericht zur Europäischen Charta der Regional- oder
Minderheitensprachen für die Schweiz. Der Bericht enthält Erläuterungen zur aktuellen
Situation der Landessprachen, zu allfälligen neuen Rechtsinstrumenten sowie zur
Umsetzung der Empfehlungen von Ministerkomitees des Europarats und
Expertenkomitees. Gründend auf den fünften Bericht vom November 2012 nimmt der
aktuelle Bericht in drei Hauptteilen Stellung zu ebendiesen Empfehlungen und umfasst
die Zeitspanne von 2012 bis 2015.

Im ersten Teil des Berichtes wird der Fokus auf neue Statistiken bezüglich der
Sprachentwicklung sowie geltenden gesetzlichen Grundlagen zur Förderung der
Sprachen in der Schweiz gesetzt. Der Bericht zeigt hierbei auf, dass die Verteilung der
Sprachen in den vergangenen Jahrzehnten relativ stabil geblieben ist: Von den
befragten Personen der ständigen Wohnbevölkerung ab 15 Jahren gaben für die Jahre
2011–2013 63,9% Deutsch, 22,5% Französisch, 8% Italienisch und 0,5% Rätoromanisch
als Hauptsprache an. Der Anteil der Nichtlandessprachen liegt mit 19,7% indes sogar
höher als Italienisch und Rätoromanisch zusammengenommen, wobei sich hierbei
wesentliche Unterschiede in der Verteilung der Sprachen auf die einzelnen
Sprachregionen ausmachen lassen. Im Rahmen des internationalen Sprachenrechts
sowie sprachrechtlichen Bestimmungen in der Bundesverfassung hat sich seit den
letzten zwei Berichten keine Veränderung eingestellt. Bezüglich der Verordnung über
die Landessprachen (Sprachenverordnung, SpV, SR 441.11), welche konkrete
Fördermassnahmen festlegt, wurden jedoch gewisse Bestimmungen – insbesondere bei
der Verwendung der Amtssprache im Bereich der Bundesverwaltung – ausfindig
gemacht, die nicht ganz den Anforderungen entsprachen, weshalb man 2014 eine
Revision der SpV vornahm. Weitere Fördermassnahmen sollen mit der Kulturbotschaft
2016–2020 umgesetzt werden, welche im Juni 2015 vom Parlament verabschiedet
worden war und innerhalb derer die Sprachpolitik auf der Handlungsachse des
„gesellschaftlichen Zusammenhaltes“ eine relevante Rolle spielt.

Im zweiten Teil wird die Entwicklung der schweizerischen Massnahmen zur Umsetzung
der Charta aufgegriffen und damit verbunden auf eine Reihe von Fragen eingegangen,
welche der Europarat aufgrund der Empfehlungen des Expertenkomitees aufgeworfen
hatte. Das Komitee erbat beispielsweise Erörterungen zur Situation und zur Stellung des
Frankoprovenzalischen in der Schweiz. Diese aus dem Vulgärlatein hervorgegangene
Sprache war für mehrere Jahrhunderte u.a. auch in der französischen Schweiz
Alltagssprache in allen Bereichen des öffentlichen und privaten Lebens. Heutzutage gilt
sie hingegen als eine verschwindende Sprache, weshalb sie von der UNESCO im Atlas
der gefährdeten Sprachen aufgelistet wird. Während das Frankoprovenzalische in den
Kantonen Wallis und Freiburg immerhin noch von Teilen der älteren Generation
gesprochen wird, ist es in den Kantonen Genf, Neuenburg und Waadt nahezu gänzlich
aus dem Sprachgebrauch verschwunden. Dennoch zeigen die einzelnen Kantone,
mitunter auch auf Vereinsebene, grosses Interesse an Fördermassnahmen zum Erhalt
der Sprache.
Eine weitere Fragestellung zielte in Richtung der Fahrenden in der Schweiz. Hierbei
solle erörtert werden, wie es um die Finanzhilfen an Fahrendenorganisationen und
Förderinstrumente der jenischen Sprache sowie deren Förderung in den Medien steht.
Bereits in der Vernehmlassung des fünften Berichtes wurde darauf verwiesen, dass die
finanzielle Hilfe für Fördermassnahmen der jenischen Sprache und Kultur im Rahmen
der Kulturbotschaft 2016–2020 erhöht werden solle. Auch wenn die Fahrenden in
Bezug auf die mediale Förderung ihrer Sprache keinen expliziten Wunsch geäussert
haben, habe sich das BAK bereit erklärt, Untersuchungen zur allfälligen Unterstützung
eines möglichen Schulprojektes vorzunehmen, welches den jenischen Kindern während
ihrer Reisezeit den Fernunterricht erleichtern soll.

Der dritte und letzte Teil beschäftigt sich mit den Berichten zu den Kantonen
Graubünden und Tessin und zeigt auf, wie es um die Umsetzung der Charta bezüglich
des Rätoromanischen und Italienischen steht. Das Expertenkomitee erbat hierbei u.a.
Informationen zur jüngsten Entwicklung in den Bereichen der Gemeindefusionen, des
Rumantsch Grischun und natürlich des Erhalts und der Förderung der rätoromanischen
Sprache im Allgemeinen. Das kantonale Sprachengesetz sieht für den Zusammenschluss
mehrerer ein- bzw. mehrsprachiger Gemeinden vor, dass die Bestimmungen über den
Gebrauch der Amts- und Schulsprache eine sinngemässe Anwendung finden sollen. Da
das Gesetz aus der Minderheitenperspektive formuliert ist und unter dem Begriff
„einsprachig“ lediglich Rätoromanisch und Italienisch inkludiert werden, kann diese
Regelung bei Fusionen über den deutschsprachigen Grenzraum hinweg keine adäquate
Anwendung finden. Diese Lücke sei jedoch durchaus gewollt und fordere zugleich das

BERICHT
DATUM: 11.12.2015
MELIKE GÖKCE

01.01.65 - 01.01.21 19ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



soziolinguistische Umfeld auf, in gemeinsamen Diskussionen und verbindlichen
Absprachen nach Bottom-up-Lösungen zu suchen. Bezüglich des Rumantsch Grischun
gäbe es keine Erneuerungen des Standes von 2011/2012 zu verkünden. Seit dem letzten
Bericht habe hier kein Wechsel hin zu den Idiomen oder in umgekehrte Richtung
stattgefunden, weshalb eine Verlagerung der Diskussion – noch immer mit dem Fokus
auf das Koexistenzmodell – auf sprachdidaktische Fragen stattgefunden habe. Die
Diskussion um die Minderheitensprache im Allgemeinen geriet mit dem Aufkommen der
kantonalen Fremdspracheninitiative zunächst etwas in den Hintergrund. Nachdem der
Grosse Rat diese aber in seiner Aprilsession 2015 für ungültig erklärt hatte, gilt es nun
den Verwaltungsgerichtsentscheid über die eingereichte Verfassungsbeschwerde des
Initiativkomitees abzuwarten, bevor das Thema wieder aufgegriffen wird. 
Der Kanton Tessin hatte zwischenzeitlich neu das Gesetz zur Kulturförderung sowie die
entsprechende Durchführungsverordnung verabschiedet, welche explizit die
Bedeutung des Erhaltes und der Förderung der italienischen Sprache und Kultur
erwähnen; sei dies durch die Bewahrung des materiellen und immateriellen
Kulturerbes, durch Finanzbeiträge im Bereich Kulturaustausch oder Beteiligung an
ausgewählten ausserkantonalen Veranstaltungen. Besonders erfreulich waren indes
auch die Entwicklungen bezüglich des Italienischen in der Bundesverwaltung: Die
Kulturbotschaft 2016–2020 nimmt dessen Verbreitung und Förderung neu als zentralen
Bestandteil in die Handlungsachse „gesellschaftlicher Zusammenhalt“ auf; seit 2013
wird die Stelle als Delegierte des Bundesamtes für Mehrsprachigkeit, welches im EFD
angesiedelt ist, von einer Tessinerin besetzt. 68

Eine im Frühjahr 2014 von der Sozialdemokratischen Fraktion eingereichte Motion, die
eine verstärkte Förderung der Mittel, Ressourcen und Programme zur Erreichung der
im Sprachengesetz festgelegten Spracherwerbsziele forderte, wurde in der
Frühjahrssession 2016 abgeschrieben, nachdem sie zwei Jahre lang nicht behandelt
worden war.
Der Bundesrat hatte die Motion zu Ablehnung beantragt, da er zunächst die Resultate
der Bilanz des Harmonisierungsprozesses abwarten wollte. 69

MOTION
DATUM: 18.03.2016
MELIKE GÖKCE

2016 wurden die ersten Ergebnisse der bereits im Jahr 2014 erstmals durchgeführten
Erhebung zur Sprache, Religion und Kultur (ESRK) publiziert. Diese wurde im Rahmen
des neuen Volkszählungssystems realisiert und soll fortan im Fünfjahresrhythmus
wiederholt werden. Hierbei werden statistische Informationen über sprachliche,
religiöse und kulturelle Verhaltensweisen sowie deren Entwicklung in der Schweizer
Bevölkerung untersucht. Als Datengrundlage wird jeweils eine Stichprobe von 10'000
zufällig ausgewählten Personen aus der ständigen Wohnbevölkerung über 15 Jahren
gezogen. Die Studie soll u.a. auch dazu beitragen, dass gezielte politische Massnahmen
im Bereich der Mehrsprachigkeit, kulturellen Vielfalt und unzureichender Integration
getroffen werden können.

Im April wurden die ersten Ergebnisse des Teilbereiches Kultur veröffentlicht, welche
der Schweizer Bevölkerung ein reges und vielfältiges Kultur- und Freizeitverhalten
bescheinigen. Rund 70% der Bevölkerung besuchen mindestens ein Mal im Jahr
Museen, Konzerte, Denkmäler oder Kinos. Der Anteil der regelmässigen Besucher von
Kulturinstitutionen (mehr als drei Mal im Jahr) liegt indes bei rund 20%. Dabei gilt
insgesamt, dass junge Menschen und Stadtbewohner sowie Bevölkerungsteile mit einer
höheren Ausbildung das jeweilige Angebot häufiger nutzen als andere. Rund 85% der
Bevölkerung zeigen sich mit ihrem regionalen Kulturangebot zufrieden, wobei es auch
hier wiederum Unterschiede gibt: Bei Jungen, Landbewohnern und
Italienischsprachigen fällt die Zufriedenheit etwas tiefer aus. Dennoch würde eine
Mehrheit der Befragten (58%) gerne öfter solche kulturellen Institutionen aufsuchen
oder Aktivitäten unternehmen, wobei gut die Hälfte (51%) Zeitmangel als
Hinderungsgrund angibt – v.a. unter 60-Jährige, ausländische Nationalitäten und
Landbewohner. Als weiteren Hinderungsgrund gibt rund ein Drittel der Befragten
fehlende finanzielle Mittel an. Bei den Freizeitaktivitäten finden insbesondere Wandern,
Ausgang mit Freunden und Sport grossen Anklang. Aber auch das gesellige
Beisammensein mit gemeinsamem Kochen und traditionellen Karten- und
Gesellschaftsspielen ist sehr beliebt. 

Ebenfalls im April wurden auch die ersten Ergebnisse des Teilbereiches Religion
veröffentlicht, welche auf eine grosse Diversität der einzelnen Praktiken und
Glaubensformen hinweisen – auf einem breiten Spektrum zwischen Religiosität und
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Spiritualität. Die Vielfältigkeit, aber auch die Varianz, zeigt sich bereits in der Form des
Glaubens: Es gibt Befragte, die von der Existenz eines einzigen Gottes überzeugt sind
(Katholiken 59%, Reformierte 45%, andere evangelische Gemeinden 92%, Muslime
90%), aber auch solche, die an die Präsenz einer höheren Macht glauben (20–30%).
Gerade in der Gruppe der Konfessionslosen scheint die Spiritualität grossen Anklang zu
finden: Deren 12% verfolgten spirituelle Veranstaltungen über ein Medium (im
Fernsehen, am Radio, im Internet), deren 31% bzw. 41% glauben an die Gabe des
Heilens bzw. Hellsehens. Auch bei den Geschlechtern konnten gewisse Unterschiede
ausfindig gemacht werden: Frauen beten im Alltag häufiger und neigen auch eher dazu,
sich mit anderen Glaubensformen zu befassen (58% der Frauen glauben beispielsweise
an Engel, aber lediglich 37% der Männer). Sowohl für die Religiosität, als auch für die
Spiritualität gilt aber im wesentlichen, dass sie besonders in den schwierigen
Momenten des Lebens wichtig sind, wobei es zu deren Linderung gerade in Bezug auf
die spirituellen Praktiken regionale Unterschiede gibt: Heilende Personen haben für die
Westschweizer eine grössere Bedeutung als für die restliche Schweiz, wohingegen
Gegenstände mit heilbringender Wirkung in der Deutschschweiz beliebter sind.

Im Oktober folgten dann die ersten Ergebnisse zum Teilbereich Sprache, welche
aufzeigten, dass die Schweizer Bevölkerung mehrsprachig ist. Rund zwei Drittel der
Schweizer Bevölkerung spricht in ihrem Alltag – sowohl im öffentlichen als auch im
privaten Rahmen – mindestens einmal in der Woche zwei oder mehr Sprachen. Das
verbleibende Drittel (36%) belässt es hingegen bei einer Sprache. Die Dialekte nehmen
in diesem Zusammenhang für die Deutschschweiz 87% und für die italienischsprachige
Schweiz (Tessiner oder bündneritalienische Dialekte) 32% ein. Ausserhalb der eigenen
Sprachgrenzen verwendet jeder fünfte Deutschschweizer regelmässig Französisch, in
der Westschweiz hingegen sprechen lediglich 6% mindestens einmal die Woche
Schweizerdeutsch. Einen relativ hohen Stellenwert hat über die gesamte Schweiz
betrachtet die internationale Sprache Englisch (Deutschschweiz 43%, Westschweiz
38%, italienische Schweiz 30%). In der Deutsch- und Westschweiz ist das Englisch sogar
weiterverbreitet als die restlichen Landessprachen innerhalb der jeweiligen Region –
wobei dies nicht mit einer Verdrängung der Landessprachen gleichzusetzen ist,
sondern vielmehr auf die steigende Nutzung neuer Medien in bestimmten
Berufsgruppen zurückzuführen ist. Nebst dem Italienischen, welches zugleich eine
Landes-, aber auch Migrationssprache darstellt, finden wir als häufigste
Nichtlandessprachen das Spanische (6%), das Portugiesische (5%)  sowie die Sprachen
der Balkanländer (3%), wobei es anteilsmässige Unterschiede in den einzelnen Regionen
gibt. 70

In der Sommersession 2016 legten die aussenpolitischen Kommissionen sowie die
Delegation der Parlamentarischen Versammlung der Frankophonie (APF) beiden Räten
wiederum den Jahresbericht vor. Der Bericht wurde von beiden Räten zur Kenntnis
genommen.
Der vorgelegte Bericht fokussierte auf die 41. Plenarsitzung, welche im Juli 2015 unter
dem Thema "Förderung des Zugangs zu einer qualitativ guten Ausbildung für alle: eine
vorrangige Herausforderung für die Frankophonie" in Bern stattgefunden hatte. Für
Christian Levrat (sp, FR) als Vertreter der Kommission war Bern insofern ein
Veranstaltungsort von grosser Bedeutung, da er nicht nur eine Verbundenheit der
französischsprechenden, sondern der gesamten Schweiz mit der APF aufzeige. Die
Schweiz als Gastgeberland konzentrierte ihre Zielerläuterung auf ihre
Kernkompetenzen, wobei sie die Gastländer ebenfalls ersuchte, ihre Massnahmen in
den entsprechenden Bereichen zu erläutern. Diese seien zum Einen im Bereich des
dualen Bildungssystems, insbesondere in der Verbesserung der Berufsbildung, und dem
Ausbau des Fernunterrichts in Form von Online-Studiengängen (MOOCs) festzulegen.
Zum Anderen – auch als persönlicher Effort von Christian Levrat  – sei die Förderung
der Menschenrechte in Bezug auf die Bekämpfung von HIV/Aids in den Mitgliedsländern
hervorzuheben. Dies soll mit einem gesonderten Fokus auf die Frage der
Homosexualität und deren Thematisierung in diesen Ländern geschehen. Das Résumé
der Schweizer Delegation fiel durchwegs positiv aus, zumal sie die Gelegenheit nutzen
konnte, einen zusätzlichen Ausbau ihres Beziehungsnetzes anzugehen. 71
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Im Juli 2016 schickte der Bundesrat eine Änderung des Sprachengesetzes in die
Vernehmlassung. Damit sollte die Harmonisierung des Fremdsprachenunterrichts in der
obligatorischen Schule von Bundesseite verstärkt werden, womit der Bund jedoch in ein
Hoheitsgebiet der Kantone eingreifen wollte. Der Bundesrat holte weit aus, um diesen
Eingriff zu rechtfertigen. Mit der Volksabstimmung 2006 wurde die Bundesverfassung
so geändert, dass zentrale Eckwerte des obligatorischen Schulwesens interkantonal
harmonisiert werden. Unter die verfassungsrechtliche Bestimmung der Harmonisierung
fällt auch der Sprachenunterricht. Die Kantone kamen dem Verfassungsauftrag mit dem
HarmoS-Konkordat nach, das unter anderem regelt, dass die erste Fremdsprache
spätestens ab dem 3. Schuljahr und eine zweite Fremdsprache spätestens ab dem 5.
Schuljahr („Modell 3/5“) unterrichtet werden muss. Dieses Modell erfüllten 2016 23
Kantone, obwohl nur 15 dem HarmoS-Konkordat beigetreten sind. Einzig die Kantone
Aargau, Uri und Appenzell-Innerhoden kamen dieser Vorgabe nicht nach, sie sind dem
HarmoS-Konkordat allerdings auch nicht beigetreten. Der Bundesrat respektiere die
erreichten Harmonisierungsfortschritte der Kantone, nehme aber zugleich zur
Kenntnis, dass es in diversen Kantonen Vorstösse gebe, die „den Unterricht in einer
zweiten Landessprache in der Primarschule ab dem Schuljahr 2017/18 in Frage stellen“,
hiess es in der Vernehmlassungsvorlage. Solche Vorstösse gebe es in den Kantonen
Basel-Landschaft, Glarus, Graubünden, Luzern, St. Gallen, Thurgau und Zürich und sie
würden tendenziell die bereits erreichte Harmonisierung gefährden, so die Beurteilung
des Bundesrates. Vor diesem Hintergrund sah der Bundesrat den Bund in der Pflicht,
sprachenpolitisch einzugreifen. Er schickte drei Varianten in die Vernehmlassung.
Variante 1 würde das Sprachengesetz so abändern, dass der Unterricht einer zweiten
Landessprache spätestens zwei Jahre vor Ende der Primarschule (also ab dem 5.
Primarschuljahr) beginnen muss (gleicher Wortlaut wie die parlamentarische Initiative
14.459). Variante 2 würde das Modell 3/5 des HarmoS-Konkordats im Gesetz verankern.
Die dritte Variante stellte die sanfteste Intervention dar und wurde vom Bundesrat
bevorzugt: Hier wird den Kantonen vorgeschrieben, dass der Unterricht in der zweiten
Landessprache in der Primarschule beginnen und bis zum Ende der obligatorischen
Schulzeit andauern soll. Die Medien sprachen indes von einer „Drohkulisse“, die
Innenminister Berset mit dem neuen Gesetz aufbauen wolle, um die einzelnen
kantonalen Vorlagen in die vom Bundesrat gewünschte Richtung zu lenken. Bereits im
Juni 2016 stellte die EDK in einem Brief an Bundesrat Berset klar, dass sie vor dem
Hintergrund, dass über 20 Kantone das Modell 3/5 umgesetzt hätten, eine Intervention
des Bundes für unverhältnismässig halte. Die kantonalen Erziehungsdirektoren
beurteilten das Vorgehen des Bundesrates auch als wenig opportun: Eine allfällige
Volksabstimmung über dieses Gesetz könnte zu einer  „nationalen Zerreissprobe“
werden, monierten sie.

Rund fünf Monate später krebste der Bundesrat zurück. Er gab im Dezember 2016 nach
Beurteilung der Vernehmlassungsantworten bekannt, dass er seine Bestrebung, das
Sprachengesetz zu ändern, vorerst auf Eis legen werde. Die grosse Mehrheit der
Kantone und ein Teil der Parteien hätten im Vernehmlassungsverfahren geantwortet,
dass sie eine Intervention des Bundes für „verfrüht, unverhältnismässig und politisch
nicht opportun“ hielten. Der Bundesrat kam zum Schluss, dass damit die
Voraussetzungen für eine Regelung auf Bundesebene nicht gegeben seien. Berset
verwies während der Pressekonferenz auch auf positive Entwicklungen in den Kantonen
im Verlaufe des Herbstes 2016. Im Kanton Thurgau etwa beschloss die Kantonsregierung
im September, dass das Parlament erneut über eine Vorlage abstimmen muss, die es
eigentlich im April 2016 bereits in die Vernehmlassung geschickt hatte und mit welcher
der Französischunterricht von der Primarschule in die Sekundarschule verschoben
werden sollte. Zudem gab es im Herbst Abstimmungen in den Kantonen Schaffhausen,
St. Gallen und Thurgau, deren Ausgang als Bekenntnis dieser Kantone zum Lehrplan 21
und zum HarmoS-Konkordat gewertet wurden. Der Bundesrat behielt sich aber vor, die
Voraussetzungen für eine Intervention des Bundes neu zu prüfen, sollte ein Kanton
entscheidend von der harmonisierten Lösung in der Sprachenfrage abweichen, etwa
durch den Beschluss, eine zweite Landessprache nicht ab der Primarstufe oder nicht
durchgehend bis zum Ende der obligatorischen Schulzeit zu unterrichten. Damit blickte
Berset in erster Linie auf das Jahr 2017, denn auch in diesem Jahr wird das
Frühfranzösisch in einigen Kantonen direkt oder indirekt zur Abstimmung kommen. In
diesem Sinne blieb „eine reduzierte Drohkulisse“ (NZZ) des Bundes bestehen. Die EDK
zeigte sich erfreut über den Entscheid des Bundesrates, die Pläne einer Revision des
Sprachengesetzes vorerst wieder in der Schublade zu versorgen. 72
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Dass die Sprachpolitik in der Schweiz dem kantonalen Hoheitsrecht unterstellt ist,
wurde spätestens mit dem aufkommenden Sprachenstreit im Jahr 2014 einer breiten
Öffentlichkeit bewusst. Darauf, dass der Bund sich aber dennoch einbringen kann,
indem er den Austausch zwischen Sprachregionen fördert und finanziell unterstützt,
musste zunächst Nationalrätin Aline Trede (gp, BE) hinweisen. Mit ihrer eingereichten
Motion wollte sie den Bundesrat auffordern, CHF 50 Mio. für
Sprachaustauschprogramme für sich in Ausbildung befindende Personen
bereitzustellen. Als der Sprachenstreit im Herbst 2015 längst seinen Peak erreicht hatte,
war Trede aber als Volksvertreterin abgesetzt worden und der Vorstoss stand noch
immer offen zur Diskussion. Im Winter 2015, mit dem Beginn der neuen Legislatur,
nahm sich Maya Graf (gp, BL) der Motion an, bevor sie diese schliesslich im Herbst 2016
zurückzog. Mit Bezugnahmen auf die Erläuterungen von Bundesrat Berset begründete
sie ihren Entscheid zum einen mit dem Postulat (Po. 14.3670)  und der
Kommissionsinitiative (Pa. Iv. 14.459) der WBK-NR – die Initiative war zwar wenige
Wochen vor der Motion zurückgezogen worden, hatte aber zu einer Vorlage
beigetragen, mit der die Stellung der Landessprache in der Schule gestärkt werden soll
und die sich zu diesem Zeitpunkt in der Vernehmlassung befand – und zum anderen mit
der Zusage des Bundesrats, die finanziellen Mittel zur Förderung des schulischen
Austausches mit der Kulturbotschaft 2016–2020 zu erhöhen. 73

MOTION
DATUM: 29.09.2016
MELIKE GÖKCE

Im Januar dieses Jahres erhielten die Parlamentsdienste nach einem mehrmonatigen
Zertifizierungsverfahren das Label für die Mehrsprachigkeit der Stiftung „Forum für die
Zweisprachigkeit“ verliehen. Die 1996 gegründete, vom Bund, dem Kanton Bern und der
Stadt Biel finanzierte Stiftung hatte nach über zehn Jahren Erfahrung mit dem Label der
Zweisprachigkeit auch ein Label für Mehrsprachigkeit ins Leben gerufen, welches den
Verwaltungseinheiten des Bundes eine vorbildliche Förderung der Mehrsprachigkeit
bescheinigen soll. 
Die Zertifikatsübergabe fand im Nationalratssaal u.a. im Beisein des
Nationalratspräsidenten Jürg Stahl (svp, ZH) und des Stiftungspräsidenten Denis Grisel
statt. Im Fokus des Zertifizierungsverfahrens standen folgende vier Aspekte: Visibilität
und Kommunikation nach aussen, interne Kommunikationsqualität sowie
Gesamtbeurteilung der Mehrsprachigkeitspraxis, Sprachkenntnisse der Mitarbeitenden
und Vertretung der Sprachgemeinschaften wie von der Sprachverordnung (SpV)
vorgegeben sowie die Förderung der Minderheitensprachen. 74

ANDERES
DATUM: 18.01.2017
MELIKE GÖKCE

Unter der Schirmherrschaft des EDA und der Konferenz der kantonalen
Erziehungsdirektoren der Westschweiz und des Tessin (CIIP) fand vom 16.–26. März 2017
die Woche der französischen Sprache und der Frankophonie (SLFF) in Bern statt. Die
Woche bildete den feierlichen Rahmen zum Internationalen Tag der Frankophonie am
20. März und wurde weltweit begangen, mit dem Ziel, die Vielfalt der Frankophonie
aufzuzeigen. In der Schweiz beteiligten sich über 15 Städte im Rahmen von rund 100
Veranstaltungen am kulturellen und sozialen Brückenschlag zwischen Frankophonen
und Frankophilen sowie jenen, die es noch werden wollten. Persönlichkeiten, denen
dieser Brückenschlag bereits gelungen war und die sich besonders um die
Frankophonie verdient gemacht hatten, erhielten zugleich in diesem Rahmen den
jährlich verliehenen Preis der in der Schweiz akkreditierten französischsprachigen
Botschafterinnen und Botschafter. 75

ANDERES
DATUM: 16.03.2017
MELIKE GÖKCE

Eine Motion Engler (cvp, GR) beauftragt den Bundesrat – im Rahmen der
bevorstehenden Kulturbotschaft 2021–2024 – die mögliche Verankerung einer
ausserparlamentarischen Kommission für Sprachfragen im Sprachengesetz als Entwurf
vorzulegen. Die Kommission solle sich aus je drei Vertretern der vier Landessprachen
sowie drei Vertretern von Minderheitensprachen zusammensetzen. Sie solle sich der
Verständigung und des Austausches zwischen den Sprachregionen annehmen und den
Bundesrat in sprachpolitischen Fragen der Bundesebene beraten. 
Auch wenn die Sprachenpolitik grundsätzlich der kantonalen Aufgabenhoheit
unterliege, falle dem Bund – im Sinne von Art. 70 Abs. 3 BV – gerade die Förderung
ebendieser Verständigung und des Austausches zwischen den Sprachgemeinschaften
zu. Die Landes- und Minderheitensprachen seien ein zentraler Bestandteil der Schweiz
und ein identitätsstiftendes Merkmal dieser, was die grenzüberschreitende
Verständigung der Kantone zu einem wichtigen gesellschaftlichen Faktor mache. Eine
eigens für Sprachfragen gegründete Kommission könne somit das
Verantwortungsbewusstsein des Bundesrates aufzeigen und Fingerspitzengefühl im
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Umgang mit unterschiedlichen Kantonalbedürfnissen fördern.
Der Bundesrat selbst beantragte die Ablehnung der Motion, da er zum einen bereits mit
der Kulturbotschaft 2016–2020 eine Reihe von sprachpolitischen Massnahmen
beschlossen habe, welche auch mit der folgenden Kulturbotschaft fortgeführt werden
sollen. Zum anderen verwies er auf die Motion Bigler (fdp, ZH) (16.3967), welche die
Anzahl der ausserparlamentarischen Kommissionen um ein Drittel reduzieren will und
bereits im März dieses Jahres in der grossen Kammer angenommen worden war. 
Die Abstimmung im Ständerat fiel äusserst knapp aus; mit 17 zu 16 Stimmen bei fünf
Enthaltungen sprach sich die Ständekammer für die Annahme der Motion aus und
überwies sie an den Nationalrat. 76

Eine Motion Reynard (sp, VS) wollte den Bundesrat mit einer Änderung der Verordnung
über die Landessprachen und die Verständigung zwischen den Sprachgemeinschaften
(SpV) beauftragen. Diese sollte dahingehend angepasst werden, dass die Einhaltung des
Sprachengesetzes (SpG) durch Organisationen ausserhalb der Bundesverwaltung
sichergestellt werden kann. Der Bundesrat könne im Rahmen der gesetzlichen
Vorgaben zwar vorsehen, dass von der Bundesverwaltung unabhängige Organisationen
und Personen, die mit Verwaltungsaufgaben betraut sind, gewissen Bestimmungen des
SpG entsprechen müssen, jedoch werde diese Möglichkeit noch zu selten genutzt.
Handkehrum sei besonders bei vom Bund finanzierten Organisationen eine immer
stärkere Verlagerung auf den englischsprachigen Korrespondenzweg festzustellen.
Gerade im Kontext des anhaltenden Sprachenstreites berge dieser virulente Angriff auf
die Nationalsprachen eine grosse Gefahr für den nationalen Zusammenhalt und die
Wahrung der Landessprachen der Schweiz. Daher sollten Einzelpersonen im Austausch
mit besagten Organisationen und Personen in mindestens einer der Amtssprachen
kommunizieren können. 
Der Bundesrat beantragte die Motion zur Ablehnung, auch wenn er in seiner
Stellungnahme betonte, dass er in gewissen Belangen die Anliegen des Motionärs teile.
Er verwies auf Art. 6 Abs. 1 SpG, welcher besagt, dass wer sich an besagte
Organisationen wende, dies in einer Amtssprache nach eigener Wahl tun könne. Zudem
sei zu bedenken, dass ein Grossteil dieser Organisationen relativ klein und nur regional
bzw. lokal tätig ist – bei gleichzeitig sehr divergierenden Aufgaben und Funktionen. In
diesem Sinne müsse die Möglichkeit einer spezifischen Interessenabwägung offen
bleiben. Der Nationalrat kam bei seiner Abstimmung dem Antrag des Bundesrates nach
und lehnte den Vorstoss mit 106 zu 78 Stimmen bei drei Enthaltungen ab. 77

MOTION
DATUM: 07.06.2017
MELIKE GÖKCE

Wie alle Jahre wieder legten die beiden Aussenpolitischen Kommissionen ihren Räten
den Jahresbericht der Delegation bei der Parlamentarischen Versammlung der
Frankophonie (APF) zur Kenntnisnahme vor – und wie alle Jahre wieder kamen diese
dem Anliegen stillschweigend nach. Die Grundanliegen der Schweizer Sektion zielen im
Wesentlichen auf die Themenbereiche Kultur, Bildung, Gesundheit und Schutz der
Menschenrechte und dienen als solide Grundlage für den internationalen
Erfahrungsaustausch mit anderen Delegationen – so auch wieder im Jahr 2016. Der
Bericht resümiert die unterschiedlichen Tätigkeitsfelder der Delegation und gibt
Erläuterungen zu den verschiedenen Tagungen und Konferenzen. Nebst diversen
regionalen und nationalen Anlässen stand auch wieder der wichtigste Anlass der APF –
die Jahrestagung – auf der internationalen Agenda. Vom 8. bis 12. Juli trafen sich
Parlamentarierinnen und Parlamentarier der unterschiedlichen Mitgliedsländer unter
dem Motto „Gemeinsames Wachstum und verantwortungsbewusste Entwicklung:
Bedingungen für Stabilität in der Welt und im französischsprachigen Raum“ auf
Madagaskar und bemühten sich um die Sensibilisierung für ihre diversen Anliegen. Die
Schweiz brachte sich indes mit vier wichtigen Anliegen ein, welche im Wesentlichen
dem Schwerpunktthema des Menschenrechtsschutzes zuzuordnen sind: Prävention von
gewalttätigem Extremismus und Radikalisierung, Abschaffung der Todesstrafe im
frankophonen Raum, Umsetzung des Übereinkommens zur Beseitigung jeder Form von
Diskriminierung der Frau in der Schweiz und den Datenschutz und Schutz der
Privatsphäre im frankophonen Raum. Gesamthaft betrachtet schliesst die Delegation
ihren Bericht mit grosser Zufriedenheit über die zahlreichen erfolgreich lancierten
Arbeiten und fühlt sich in ihren Bestrebungen, als ein unbestritten wichtiges Mitglied
der Organisation wahrgenommen zu werden, bestätigt. Die Aufgabenfassung für das
Jahr 2017 wird sich wiederum vermehrt der Zusammenarbeit zwischen Schweizer
Bildungseinrichtungen und Hochschulagenturen der Frankophonie annehmen, aber
auch eine Grundsatzdebatte zum Thema Migration aufgreifen. 78
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Die im Frühjahr 2017 im Ständerat mit nur einer Stimme Differenz angenommene
Motion Engler (cvp, GR) wurde in der Wintersession desselben Jahres auch im
Nationalrat kritisch begutachtet. Mit der Annahme der Motion würde der Bundesrat
damit beauftragt werden, einen Entwurf für die Verankerung einer
ausserparlamentarischen Kommission für Sprachfragen im Sprachgesetz vorzulegen. 
Eine Mehrheit der WBK-NR hatte bereits in ihrem Bericht vom Oktober die Vorlage mit
13 zu elf Stimmen bei einer Enthaltung zur Ablehnung empfohlen und hielt auch
während der nationalrätlichen Debatte an ihren Erläuterungen fest. Der Grundsatz der
Motion stehe hierbei auch für die Kommissionsmehrheit nicht zur Diskussion: Die
Verständigung zwischen den verschiedenen Schweizer Sprachgruppen sei essenziell für
das Land und sei auch in der Vergangenheit durch verschiedentliche Massnahmen in
der Sprachpolitik zur Förderung von Minderheiten und Minderheitssprachen zur
Geltung gebracht worden. Ebendiese Massnahmen seien denn auch bereits gefestigte
Garanten im Engagement der Schweiz zur Umsetzung der Europäischen Charta der
Regional- oder Minderheitensprachen. Des Weiteren verfüge der Bundesrat bereits
heute über diverse Möglichkeiten, Experten beizuziehen und sich bei Bedarf mit den
betroffenen Kreisen zu koordinieren. Daher bestehe aus Sicht der Mehrheit der WBK-
NR kein Bedarf für eine entsprechende Fachkommission. 
Die Kommissionsminderheit betonte in ihrer Argumentation indes die integrative
Funktion einer solchen Einrichtung, da im Sinne einer Minderheitensprache eben nicht
nur die Landessprachen, sondern auch übrige Sprachen stetig unter Druck geraten
würden. Natürlich seien sich die Befürworterinnen und Befürworter der Motion im
Klaren darüber, dass in diesem Zusammenhang auch mit einigen Mehrkosten zu
rechnen sei. Nationalrat Maire (sp, NE) betonte aber, dass hinsichtlich der zahlreichen
Herausforderungen für die Schweiz durch die Mehrsprachigkeit und durch deren
multikulturelle Aspekte diese Mehrkosten an Gewicht verlieren würden. Der Nationalrat
sah sich aber von dieser Argumentation nicht überzeugt und stimmte dem Antrag der
Kommissionsmehrheit mit 100 zu 80 Stimmen bei zwei Enthaltungen zu, womit der
Auftrag an den Bundesrat nicht zustande kam. 79

MOTION
DATUM: 11.12.2017
MELIKE GÖKCE

Nachdem die drei Motionen Cassis (fdp, TI; 14.3886), Regazzi (cvp, TI; 14.3872) und de
Buman (cvp, FR; 12.3914), die allesamt eine sprachfreundlichere Vergabepraxis bei
öffentlichen Aufträgen gefordert hatten, im Sommer 2015 beide Räte erfolgreich
passiert hatten, waren sie vom Bundesrat 2017 im Rahmen seiner Botschaft zur
Totalrevision des Bundesgesetzes über das öffentliche Beschaffungswesen zur
Abschreibung beantragt worden. In der Sommer- bzw. Wintersession 2018 kamen
sowohl der National- als auch der Ständerat schliesslich im Rahmen der Beratungen des
Beschaffungswesens diesem Antrag nach. 80

MOTION
DATUM: 10.12.2018
MELIKE GÖKCE

In der Frühjahrssession 2019 wurde eine Motion Bourgeois (fdp, FR) zurückgezogen, die
das BöB dahingehend ändern wollte, dass die öffentlichen Ausschreibungen des
Bundes zukünftig in den wichtigsten Landessprachen zu erfolgen hätten. Der
Bundesrat hatte die Motion zur Ablehnung empfohlen, mit der Begründung, dass er
bereits im Rahmen der Botschaft zur Totalrevision des Bundesgesetzes über das
öffentliche Beschaffungswesen (E-BöB) dem Parlament einen entsprechenden Passus
für die künftige Regelung der Sprachanforderungen in diesem Bereich vorgelegt habe.
Mit Bezugnahme auf ebendiese bundesrätliche Erläuterung verkündete der Motionär
den Rückzug seines Anliegens, versäumte aber nicht, darauf hinzuweisen, dass er diese
Entwicklung nicht aus den Augen verlieren werde. 81

MOTION
DATUM: 13.03.2019
MELIKE GÖKCE

Mittels einer im Winter 2018 eingereichten Motion schien Nationalrätin Gmür-
Schönenberger (cvp, LU) die Revolutionierung des Fremdsprachenunterrichts in der
Schweiz zu beabsichtigen: Sie wollte den Bundesrat beauftragen, entsprechende
Rechtsgrundlagen bzw. Konzessionen dahingehend anzupassen, dass die SRG in Zukunft
möglichst auf die Synchronisation von TV-Produktionen verzichten und stattdessen
sowohl Eigenproduktionen in den vier Landessprachen als auch englischsprachige
Filme und Serien lediglich untertitelt in Originalsprache ausstrahlen soll. Diese Idee
entsprang der Überlegung, dass der Konsum fremdsprachiger Medienprodukte, nebst
der Schule und einem längeren Sprachaufenthalt, als ein effektives Mittel zum Erlernen
von Sprachen betrachtet werden kann. Die Motionärin unterstrich ihr Argument mit
dem Verweis auf Länder wie Norwegen, Schweden, Estland oder die Niederlande. Ein
weiterer Vorteil, der sich aus diesem Vorgehen ergeben würde, wäre die
Kostenersparnis, da sich Untertitel wesentlich preisgünstiger erstellen lassen als
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Synchronisationen.
Der Bundesrat zeigte zwar grosses Verständnis für den bildungspolitischen Effort des
Anliegens, sah dieses aber zugleich als einen kontraproduktiven Ansatz hinsichtlich der
Erfüllung des Service-Public-Auftrags, weshalb er die Motion zur Ablehnung empfahl. Im
Grunde setze die SRG mit ihrem Zweikanalton-Verfahren, bei dem für rund 90 Prozent
der Formate eine Untertitelung zuschaltbar ist, das Anliegen der Motion bereits
weitestgehend um. Ein weiterer Kontrapunkt liege in der Benachteiligung von blinden
und sehbehinderten Personen, welche die Originalsprache nicht gut oder gar nicht
verstehen, sowie von Personen mit einer Hörbehinderung: Der Nutzen von
zuschaltbaren Audiodeskriptionen bzw. mit zusätzlichen Informationen angereicherten
Untertiteln würde dadurch eingeschränkt werden. 
Der Nationalrat schien der bundesrätlichen Argumentation beizupflichten und lehnte
den Vorstoss stillschweigend ab. 82

Während sich das Gros der Diskussionen zu Covid-19 um die gesundheitlichen und
wirtschaftlichen Folgen der Pandemie drehten, nahmen sich einzelne Medien im Zuge
der Entwicklungen dem Virus auch als einem sprachlichen Phänomen an. Anfang Jahr
noch kaum beachtet und von Laien lediglich als eine weitere Form der Grippe
abgeschrieben, zeichnete sich sein sprachkulturelles Potenzial ab März 2020 deutlich
ab. So mokierte sich beispielsweise die in Tel Aviv lebende Autorin Joelle Well in der
Aargauer Zeitung über die Unwissenheit und der damit einhergehenden Ignoranz der
breiten Masse um die eigentliche Bedeutung des Akronyms «Covid-19» (engl.
coronavirus disease 2019). Ennet der Schweizer Landesgrenze, im Nachbarland
Frankreich, hingegen, war man bereits weit über die semantische Diskussion hinaus
und machte hier stattdessen das Genus zum Zankapfel: In der französischen
Gelehrtengesellschaft Académie française wurde über Wochen darüber debattiert, ob
es denn nun «le» oder «la» Covid heisse, da es in den Medien offensichtlich
unterschiedlich gehandhabt wurde. Anfang Mai war man sich schliesslich darüber einig
geworden, dass Covid feminin und entsprechend mit «la» aufzuführen sei. Dies, weil
das dem Akronym zugehörige «D» (disease) im Kern ein Äquivalent des französischen
weiblichen Substantivs «la maladie» sei. In der Schweizer Medienlandschaft, besonders
in der Romandie, schien dieses Thema indes kaum auf Interesse zu stossen. 
Stattdessen fokussierten die Medien bevorzugt die Grenzen im Landesinneren – also
den «Röstigraben». So kam in den Frühlingsmonaten vermehrt die Frage auf, ob im
Zuge der Covid-Pandemie die Sprachgrenzen zu Landesgrenzen werden (Sonntags-
Blick). Dies bedingt durch die unterschiedliche Handhabung der Situation in der
Deutschschweiz und der Romandie. Während die alemannische Schweiz zu Beginn der
Krise eher zögerlich reagierte, nach dem Lockdown dann aber relativ rasch auch wieder
um eine Exit-Strategie bemüht war, habe man sich in der französischsprachigen
Schweiz sehr offensiv für die Strategie der französischen Nachbarn – dem
«confinement total» – ausgesprochen. Dabei habe man sich noch Anfang März in der
Westschweiz herzlich über die Deutschschweiz amüsiert, wie Philippe Reichen im
Tages-Anzeiger schilderte. Grund dafür sei die Einschätzung des Berner Immunologen
Beda Stadler gewesen, nach der die Deutschschweizer aufgrund ihrer markanten
Kehllaute (beispielsweise «ch») ein höheres Ansteckungspotenzial für Corona
aufwiesen. Nach Reichen sei dies wiederum für die Westschweizerinnen und
-schweizer eine Bestätigung dafür, dass «das Schweizerdeutsch keine eigentliche
Sprache, sondern eine Halskrankheit» sei. Im Sommer hingegen, mit Beginn der
Urlaubszeit, schien sich die Covid-Röstigraben-Theorie zu verflüchtigen. So titelte im
August beispielsweise die gleiche Zeitung, die im April ebendiese Thematik erst
aufgeworfen hatte: «Le Röstigraben n'existe pas». Covid-19 bedingt habe sich das
Reiseverhalten der Westschweizerinnen und -schweizer verändert. Sie entdeckten
plötzlich die Deutschschweiz für sich und fänden Gefallen daran. So stelle sich die
Frage, ob man Covid vielleicht doch als eine Chance zum überwinden des Röstigrabens
sehen könne.

Die Relevanz der Sprache und insbesondere ihres adäquaten Einsatzes im Umgang mit
der Covid-Krise wurde zu Beginn des Sommers auch wissenschaftlich bestätigt. Nicht
nur die Aargauer Zeitung stellte fest, dass die Corona-Krisenkommunikation des
Bundesrates und des BAG trotz ihrer höflichen, unaufgeregten und diskreten Form
erfolgreich war, dies bestätigte auch eine trinationale Studie des Schweizer
Meinungsforschungsinstituts Link. Die Schweizer Plakate mit Warnhinweisen und
Handlungsanweisungen hätten im Vergleich mit den deutschen und österreichischen
viel mehr Aufmerksamkeit erhalten. Dass die Kampagne bei der Bevölkerung auf
durchwegs positive Resonanz gestossen sei, bestätigte auch die
Sprachwissenschaftlerin Juliane Schröter von der Universität Genf. Sie untersuchte
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sämtliche Radio- und Fernseheinspieler, die Medienkonferenzen, Tweets, Videos sowie
Plakate im Rahmen der Informationskampagne und identifizierte hierbei drei
Schlüsselaspekte des Erfolgs: Erstens habe man erfolgreich wiederholt dieselbe
einfache und positiv formulierte Verhaltensempfehlung ausgesprochen («bleiben Sie zu
Hause»), zweitens habe man nicht auf Verbote, sondern auf Argumente gesetzt. Dieses
Vorgehen sei durchaus mit dem bundesrätlichen Vorgehen im Vorfeld von
eidgenössischen Abstimmungen vergleichbar. Drittens habe eben gerade diese
Argumentationsstrategie im Wesentlichen dazu beigetragen, die Kampagne mit
Schweizer Werten wie Freiheit und Eigenverantwortung aufzuladen. Wer also die
Empfehlungen befolge, verhalte sich auch schweizerisch. 
Jedoch liess auch die wissenschaftliche Kritik nicht lange auf sich warten. In einem
Gastkommentar in der Aargauer Zeitung titelte Mario Andreotti, Dozent für Neuere
deutsche Literatur an der Universität St. Gallen: «Corona hat unsere Sprache infiziert».
Dabei monierte er in erster Linie den sinnlosen Gebrauch von Anglizismen im
Zusammenhang mit coronaspezifischen Tätigkeiten – besonders in der Deutschschweiz.
Er stiess sich beispielsweise an der inflationären Verwendung des Begriffs «home
office». Besonders störte ihn die Fehlnutzung des Begriffes, denn die englische
Bedeutung des Begriffs bezeichne nichts anderes als das Innenministerium. Wenn sich
die Leute also zwingend auf Englisch ausdrücken wollten, müssten sie korrekterweise
den Begriff «homework» verwenden, für den es aber wiederum einen durchaus
etablierten deutschen Begriff gebe: die Heimarbeit. Das Gleiche gelte auch für «home
schooling», «lockdown» oder den Ausdruck «social distancing», den Andreottis Ansicht
nach viele nicht einmal richtig aussprechen könnten. Dieser müsste eigentlich «physical
distancing» heissen, da die soziale Distanzierung mit Corona nicht im Geringsten etwas
zu tun habe. Ein grosses Lob hingegen sprach er der Romandie aus: Anstatt sich in
fehlgeleiteten Anglizismen zu verlieren, verwendeten sie für Französischsprechende
sofort verständliche Begriffe. So werde aus dem «lockdown» ein «confinement» und
aus dem «home office» ein «télétravail». Aber auch das Deutsche selbst habe sich in
der «Coronawelt» neu erfunden. So hätten Wörter des täglichen Gebrauchs eine neue
Bedeutung erhalten; wie beispielsweise der Ausdruck der «Normalität», der zu
Coronazeiten nun eben als «neue Normalität» bezeichnet werde, was aber entgegen
jeglicher Logik sei, da etwas entweder normal oder eben nicht normal sein könne, aber
nicht beides zugleich. Daher sehe er die Politik und Medien in der Verantwortung,
dieser Entwicklung einen Riegel vorzuschieben. 83

Im Frühjahr 2019 hatte Güner Gültekin eine Petition eingereicht, die verlangte, dass das
obligatorische Erlernen einer zweiten Landessprache im Schulunterricht
abzuschaffen sei, da Personen, deren Muttersprache keiner der vier Landessprachen
entspreche, von diesem System benachteiligt würden. Des Weiteren sollen Personen,
deren Bildungsweg oder berufliche Laufbahn durch das bestehende System einen
Nachteil erfahren habe, vom Bund finanziell entschädigt werden. 
Die vorberatende WBK-SR empfahl ihrem Rat im Februar 2020 einstimmig dem
Anliegen keine Folge zu geben. Die Petition greife das für die Schweiz so zentrale
Prinzip der Mehrsprachigkeit an. Ihr Erhalt und ihre Förderung stärkten die
Verständigung zwischen den Sprachgemeinschaften und trügen somit wesentlich zum
Zusammenhalt des Landes bei. Der Ständerat folgte in der Sommersession seiner
Kommission und entschied stillschweigend gegen Folgegeben. 84
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